
 
 

 

Sozial- und Jugendwohlfahrtsbericht 

2009 / 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

 

Medieninhaber und Herausgeber:  Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilungen Soziales und Jugendwohlfahrt,  

Landhaus, 6020 Innsbruck 

Für den Inhalt verantwortlich:  Dr. Johann Wiedemair, Abteilung Soziales und 

Mag
a
. Silvia Rass-Schell, Abteilung Jugendwohlfahrt 

Konzept, Layout und Redaktion: Mag. Luca Alletto, Mag. Josef Danner, Andrea Fabian,  

Mag
a
. Barbara Gassner, Nicole Gögele, Mag. Alois Koch, Astrid Mallaun, Nata-

scha Lerchster, DSA Maria Perfler 

 

Druck: Athesia Tyrolia Druck GmbH 

Umschlagbild: Manfred File, Künstler, Schützenstraße 64/31, 6020 Innsbruck 

Dieser Sozial- und Jugendwohlfahrtsbericht ist im Internet unter www.tirol.gv.at/sozialbericht veröffentlicht. 

  

http://www.tirol.gv.at/sozialbericht


 
 
 

Vorwort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Das neue Mindestsicherungsgesetz und die Reform der Tiroler Sozial- und Gesundheitssprengel waren 

zwei wichtige Bereiche, die in den letzten beiden Jahren neu geregelt wurden. Dazu kam das Maßnah-

menpaket für die Opfer von physischer, psychischer und sexueller Gewalt in Landeseinrichtungen. 

 

Auf das Europäische Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung hat das Land Tirol 

entsprechend reagiert und mit dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz geantwortet. Dessen erklärtes Ziel 

ist die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Das mit 1. September 2010 in Kraft getretene 

Gesetz soll den Bezieherinnen und Beziehern von Mindestsicherung ein menschenwürdiges Leben er-

möglichen und ihre dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben weitestmöglich fördern. 

 

Seit 1. Jänner 2010 greift die Reform für die 62 Tiroler Sozial- und Gesundheitssprengel sowie fünf Inns-

brucker Pflegevereine mit landesweit einheitlichen Tarifen, sozial gestaffelten KlientInnenbeiträgen und 

einheitlichen Qualitätsstandards.  

 

Die Tiroler Landesregierung hat auf meinen Antrag ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Opfer 

von physischer, psychischer und sexueller Gewalt in Landeseinrichtungen beschlossen. Es geht um erlit-

tenes Unrecht, um Gewalt und seelische Schmerzen, die von Menschen im Dienst des Landes verur-

sacht wurden. Leid, das auch durch einen Hinweis auf die Zeitumstände nicht ungeschehen wird. Dafür 

steht das Land Tirol finanziell gerade. Die Auszahlung von Schmerzengeld ist bereits erfolgt: 79 Opfer 

wurden für glaubhaft gemachte Missbrauchsfälle in Landeseinrichtungen aus den 40er- bis 90er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts entschädigt. Seitens des Landes wurden für diese Menschen gleichzeitig die 

notwendigen Therapien zur Verfügung gestellt. Das besondere Augenmerk unserer Jugendwohlfahrt gilt 

jetzt der Gewaltprävention, um solche Übergriffe für die Zukunft zu verhindern. 

 

In Sachen Verwaltungsvereinfachung wurde die Abwicklung von Verfahren für die Gewährung von Leis-

tungen nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz vom Amt der Tiroler Landesregierung an die Bezirks-

hauptmannschaften ausgelagert. Diese raschere und vor allem bürgernähere Verfahrensabwicklung er-

möglicht eine beschleunigte Gesamtbeurteilung der einzelnen Anträge ohne lange Postwege. Denn alle 

am Verfahren Beteiligten, also AntragstellerInnen, SachbearbeiterInnen, Amtsärzte/Amtsärztinnen und 

SozialarbeiterInnen, sind direkt vor Ort. 

 



 
 
 

Die Zukunft der ĂPflegeñ in Tirol wird derzeit intensiv diskutiert. Unter Einbindung der ExpertInnen aus 

Heimleitung und Pflegedienstleitung sollen bis Herbst 2011 konkrete Vorschlªge zu einem ĂPflegesystem 

Tirol Neuñ prªsentiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2011 ist ein neues ĂChancengleichheits-

gesetzñ, das bis Ende des Jahres vorliegen wird.  

 

Gerade in Zeiten rapiden gesellschaftlichen Wandels, in denen von allen Menschen mehr Bereitschaft zu 

Veränderung, zu Mobilität und Flexibilität gefordert wird, sind Gesellschaft und Staat gefordert, für die 

Sicherheit der existentiellen Lebensgrundlagen zu sorgen. Nur auf Basis dieser Sicherheit sind der sozia-

le Friede und auch jenes soziale Netz möglich, das diejenigen auffängt, die die Solidarität der Gesell-

schaft brauchen, ob aus Gründen der Arbeitslosigkeit, der Behinderung, des Alters oder der Krankheit.  

 

Der Sozialbericht des Landes Tirol soll auch diesmal wieder einen umfassenden ¦berblick ¿ber das Ăso-

ziale Tirolñ bieten, eine Art Landkarte mit allen Einrichtungen, untermauert mit Zahlen und Daten aus dem 

Sozialbereich.  

 

 

 

 

 

Ihr Gerhard Reheis, Landesrat für Soziales 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Einleitung 
 

Mit dem vorliegenden Sozial- und Jugendwohlfahrtsbericht 2009/2010 wird einerseits den gesetzlich 

normierten Berichtspflichten nachgekommen und andererseits eine Dokumentation über die sozial- und 

jugendwohlfahrtspolitischen Aktivitäten im Land Tirol in den letzten beiden Jahren vorgelegt. Um eine 

bessere Übersicht über die längerfristigen Entwicklungen zu gewährleisten, wurden auch Daten früherer 

Jahre dargestellt. Die in diesem Bericht angeführten Daten und Zahlen bilden auch eine wesentliche 

Grundlage der Sozialplanung im Sinne des Tiroler Grundsicherung/Mindestsicherungsgesetzes sowie der 

Bedarfs- und Entwicklungsplanung im Sinne des Tiroler Heimgesetzes.  

Der Bericht beinhaltet die Aufgabenbereiche und Handlungsfelder der Abteilungen Soziales und Jugend-

wohlfahrt getrennt nach ihrem Vollzugsbereich beschrieben. In der Folge werden die Entwicklungen der 

einzelnen Leistungsbereiche in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich der Anzahl der unterstützten Per-

sonen als auch in budgetärer Hinsicht zahlenmäßig und grafisch dargestellt. 

Aus dem Aufgabengebiet der Abteilung Soziales sind dies im Wesentlichen die Bereiche Hilfe in beson-

deren Lebenslagen (hoheitliche Grundsicherung/Mindestsicherung und Hilfe für pflegebedürftige Perso-

nen in Altenwohn- und Pflegeheimen), Rehabilitation für Behinderte, Landespflegegeld, Mobile Dienste 

(Sozial- und Gesundheitssprengel), Flüchtlingskoordination sowie einzelne Fonds (Grundsicherung-

/Mindestsicherungsfonds, Tiroler Kriegsopfer- und Behindertenfonds). 

Die Bereiche Hilfe für pflegebedürftige Personen in Altenwohn- und Pflegeheimen, Mobile Dienste (Sozi-

al- und Gesundheitssprengel) und Rehabilitation für Behinderte stellen die größten Herausforderungen an 

die Politik, an die Verwaltung, aber auch an die in den einzelnen Einrichtungen beschäftigten Menschen 

dar. Die demografischen, ökonomischen und sozialstrukturellen Entwicklungen lassen im Bereich der 

(Alten)Pflege auch in Zukunft einen starken Anstieg des Bedarfes erwarten, für den es rechtzeitig Vorsor-

ge zu treffen gilt.  

Um diese Aufgaben in der Zukunft bewältigen zu können, ist die Schaffung neuer Leistungsangebote wie 

Tagespflege, Kurzzeitpflege und Betreutes Wohnen notwendig. Neben der Schaffung neuer Angebote 

und Strukturen wird künftig auch der Sozialplanung und der Ausbildung geeigneter Fachkräfte im Pflege- 

und Betreuungsbereich eine noch größere Bedeutung zukommen müssen. 

Die Abteilung Soziales ist laufend bemüht, diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und gemeinsam 

mit den Leistungserbringern entsprechend neue Wege für die Bewältigung dieser Aufgaben zu suchen 

und zu entwickeln. 

So wurde im Berichtszeitraum die Finanzierung der Mobilen Pflegedienste durch die Umstellung von ei-

ner reinen Subventionsfinanzierung auf eine echte Leistungsfinanzierung auf eine neue Basis gestellt, auf 

deren Grundlage künftig eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung möglich sein wird.  

Im Bereich der stationären Pflege ist derzeit eine intensive Diskussion zwischen dem Land Tirol und den 

Heimträgern sowie mit den Heim- und Pflegedienstleitungen im Gange, um auch in diesem Bereich ge-

meinsam neue Modelle für die Bewältigung der künftigen Aufgaben zu entwickeln. 

Im Verwaltungsbereich konnte mit der Verlagerung der Abwicklung der Verfahren für die Gewährung von 

Leistungen nach dem Tiroler Rehabilitationsgesetz auf die Bezirksverwaltungsbehörden ein wesentlicher 

Schritt in Richtung bürgernahe Verwaltung gesetzt werden. 

Durch die Einführung elektronischer Abrechnungssysteme mit einzelnen Leistungsanbietern sowie durch 

die Umstellung der Auszahlungen von Pensionen und Pflegegeldern durch die Pensionsversicherungen, 

welche nunmehr zum Teil direkt an den Kostenträger (Land) erfolgen, konnten im Verwaltungsbereich 

Synergieeffekte erzielt werden. 

 

Im Abschnitt der Jugendwohlfahrt wird zunächst die Abteilung Jugendwohlfahrt mit ihren Aufgaben vor-

gestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung der Referate für Jugendwohlfahrt. Die in den vergan-



 
 
 

genen Jahren zahlenmäßige sowie die ausgabenseitige Entwicklung der Maßnahmen der Hilfen zur Er-

ziehung zeigen die Bedeutung des Aufgabenfeldes der Jugendwohlfahrt. Tirol liegt damit auch in einem 

vergleichbaren österreichweiten Trend. Dieser Trend zeigt den deutlichen Bedarf und die Zunahme vor 

allem der Zahl der Unterstützungen der Erziehung sowie der vollen Erziehungen. 

Für die Eltern, Elternteile und für die Kinder und Jugendlichen stehen soziale Dienste sowie diverse stati-

onäre und nicht stationäre Einrichtungen und Organisationen zur Verfügung. Die sozialen Dienste, wie 

Beratungsstellen können kostenlos und anonym in Anspruch genommen werden. Die Gewährung der 

Hilfen zur Erziehung obliegt der Entscheidung der Referate für Jugendwohlfahrt im Einzelfall. Um einen 

Überblick über das Leistungsangebot der Träger der Jugendwohlfahrt zu erhalten, stellen sich diese 

selbst im nachfolgenden Abschnitt vor.  

Mit interessanten Beiträgen über aktuelle Ereignisse und sonstige Leistungen der Jugendwohlfahrt 

schließt der Jugendwohlfahrtsbericht ab. 

 

Dieser Sozial- und Jugendwohlfahrtsbericht 2009/2010 soll neben der Standortbestimmung der Sozial- 

und Jugendwohlfahrtspolitik auch der Öffentlichkeit als Nachweis für die Mittelverwendung und als Nach-

schlagwerk dienen. 

 

Für die gute Zusammenarbeit mit den befassten Abteilungen sowie mit den externen Einrichtungen und 

Leistungserbringern und für die fachliche Erarbeitung dieses Berichtes dürfen wir allen Beteiligten der 

externen Einrichtungen und des Landes herzlich danken. 

 

 

 

 

Dr. Johann Wiedemair Mag
a
. Silvia Rass-Schell 

Vorstand der Abteilung Soziales Vorständin der Abteilung Jugendwohlfahrt 
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1 Demografischer Wandel in Tirol 

I. Abteilung Soziales 

 

 

1. Demografischer Wandel in Tirol1 

 

 

1.1 Wohnbevölkerung im Überblick 
 

In Tirol lebten zum 01.01.2011 709.912 Personen, das sind 8,45 % der Gesamtbevölkerung von Öster-

reich (8.402.908). Die Zahl der Geburten hat sich mit 6.741 gegenüber dem Vorjahr (2009) um 164 Gebo-

rene (+2,50 %) erhöht. Der Anteil der in Tirol Lebendgeborenen beträgt innerhalb Österreichs insgesamt 

8,66 % und liegt somit im Mittelfeld. Die Zahl der Verstorbenen beträgt im Jahr 2010 in Tirol 5.297 Perso-

nen, was im Vergleich zum Vorjahr zu einer geringen Zunahme von 47 Verstorbenen (+0,9 %) führte. 

 

Tabelle 1: Vorläufige EinwohnerInnenzahl, Geburten und Sterbefälle in Tirol im Vergleich zu anderen Bundesländern 
01.01.2011 

Bundesland 
Bevölkerungsstand Geburten  Verstorbene 

absolut in % absolut  in %  absolut  in % 

Burgenland 284.813  3,39  2.110  2,71  2.987  3,96  

Kärnten 558.085  6,64  4.664  5,99  5.508  7,31  

Niederösterreich 1.611.829  19,18  13.853  17,80  15.539  20,61  

Oberösterreich 1.412.545  16,81  13.616  17,50  12.127  16,09  

Salzburg 531.586  6,33  5.040  6,48  4.043  5,36  

Steiermark 1.210.259  14,40  10.320  13,26  11.697  15,52  

Tirol 709.912  8,45  6.741  8,66  5.297  7,03  

Vorarlberg 369.922  4,40  3.846  4,94  2.520  3,34  

Wien  1.713.957  20,40  17.624  22,65  15.669  20,78  

Österreich  8.402.908  100,00  77.814  100,00  75.387  100,00  

Datenquelle: Statistik Austria, Pressemitteilungen 9.881-027/11, 9.890-036/11 und 9.897-043/11; Abteilung Soziales 
ï eigene Berechnungen und Grafiken 

 

 

Die Wohnbevölkerung hat 2010 gegenüber dem Vorjahr um 3.039 Personen (+0,43 %) zugenommen. 

Die Veränderung der Wohnbevölkerung ist unter anderem auf die positive Geburtenbilanz mit 1.444 Per-

sonen (+2,50 %) zurückzuführen.
2
 

Die Aufteilung der Bevölkerung nach Geschlechtern ist mit 48,88 % Männern und 51,12 % Frauen aus-

gewogen und entspricht dem österreichischen Bundesdurchschnitt.
 3

 

                                                      
1 Hinweis zur Datenerhebung: Die Daten des ZMR (Zentralen Melderegisters) umfassen alle gemeldeten Menschen bun-
desweit. Jeder Mensch wird nur einmalig nach dem Hauptwohnsitz registriert. Nebenwohnsitze werden zusätzlich angege-
ben. Die Statistik Austria verwendet diese Daten als Basis für ihre Auswertungen, bereinigt sie jedoch nach statistischen 
und demografischen Kriterien. Aus diesem Grund kommt es in der nachfolgenden Ausarbeitung zu Abweichungen bei den 
2  Statistik Austria, Pressemitteilungen: 9.881-027/11, 9.890-036/11 und 9.897-043/11, Online abrufbar unter URL: 
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055209?year=2011, 
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055278?year=2011 und 
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055346?year=2011 (08.04.2011) 
3  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011 

http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055209?year=2011
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055278?year=2011
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055346?year=2011


 
 
 

2 Demografischer Wandel in Tirol 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsverteilung Tirol nach Bezirken 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenquelle:  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen 
und Grafiken 
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3 Demografischer Wandel in Tirol 

1.2 Altersstruktur und Lebenserwartung 
 

In Tirol lebten zum Stichtag 01.01.2011 in der Altersgruppe der unter 14-Jährigen (Unmündige) mit ab-

nehmender Tendenz absolut 108.201 Personen, das sind 15,2 % der EinwohnerInnen. In der Gruppe der 

Jugendlichen, also der 15- bis 19-Jährigen, waren es 44.505 Personen (6,25 % Anteil an der Wohnbevöl-

kerung). 

Die Altersgruppe im Erwerbsalter der 20- bis 64-Jährigen betrug 443.721 Personen (62,33 % Bevölke-

rungsanteil). Der Anteil der Personen nach dem Erwerbsalter, also der 65-Jährigen und Älteren, liegt mit 

115.468 Personen und einem Bevölkerungsanteil von 16,22 % noch immer etwas unter dem österreichi-

schen Durchschnitt. 

Die Zahl der hochbetagten Personen, das sind die 85-Jährigen und Älteren, ist auf 13.885 (1,95 % Anteil 

an der Bevölkerung) gestiegen. Im Jahr 2001 waren dies noch 10.361 Personen (1,5 % Anteil). Die Stei-

gerung hat in dieser Altersgruppe in den letzten 9 Jahren über 34 % betragen, weshalb die Ver-

sorgung von Pflegebedürftigen in Tirol zunehmend an Bedeutung gewinnt.
4
 

Die Geburtenziffer (Lebendgeborene pro 1.000 EinwohnerInnen) ist in Tirol (Landesstatistik Tirol), wie in 

Österreich insgesamt (Statistik Austria) und in den meisten 27 EU-Staaten (Eurostat), im Laufe der 90er-

Jahre gesunken. Im Jahr 2009 wies innerhalb der EU nur noch Deutschland mit einer Bruttogeburtenziffer 

von 7,9 eine geringere Geburtenziffer auf als Österreich (9,17). Im Jahr 2010 lag die Geburtenziffer in 

Tirol bei 9,50 (2009: 9,51; 1991: 13,7; 2001: 10,1) und österreichweit bei 9,26 (2009: 9,17 1991: 12,1; 

2002: 9,4).
5
 

Der Anteil älterer Personen stieg in Tirol wieder etwas stärker als in Österreich insgesamt, wodurch sich 

die Altersstruktur Tirols seit den 90er-Jahren an jene Gesamtösterreichs annähert. Während die Zahl der 

unter 15-Jährigen in Tirol noch um 1.659 (- 1,51 %) abnahm und auch im Bundesdurchschnitt stagnierte, 

trugen die Entwicklungen in den Altersklassen ab 30 Jahren zu einer deutlichen Verschiebung der Bevöl-

kerungsstruktur hin zu den Gruppen höheren Alters bei. 

Der Anteil der 60-Jährigen und Älteren hat sich von 2001 auf 2010 von 125.101 auf 154.691 (+23,65 %), 

jener der 85-Jährigen und Älteren von 10.361 auf 13.885 (+34,01 %) erhöht. 

Der Bezirk Lienz weist unter den Bezirken mit 88,26 Personen pro 1.000 EinwohnerInnen mit 75+ den 

höchsten Bevölkerungsanteil in dieser Altersgruppe auf. Innsbruck Stadt hat mit 82,04 BewohnerInnen 

pro 1.000 EinwohnInnen den zweithöchsten Wert erreicht. 

  

                                                      
4 BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken 
5  Eurostat-Pressemitteilung 11/2010 ï 27. Juli 2010,Onliner abrufbar als .pdf unter URL: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/DE/3-27072010-AP-DE.PDF (08.04.2011); Statistik 
Austria, Pressemitteilung: 9.881-027/11, Onliner abrufbar unter URL: 
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055209?year=2011 (08.04.2011) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/DE/3-27072010-AP-DE.PDF
http://www.statistik.at/web_de/presse/pressemitteilungen_laufendes_jahr/055209?year=2011


 
 
 

4 Demografischer Wandel in Tirol 

Abbildung 2: Verteilung der Personen 75 Lebensjahre und älter pro 1.000 EinwohnerInnen nach Bezirk 2010 

 

Datenquelle:  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen 
und Grafiken 

 

Dieser Trend hat sich bei der hochbetagten Bevölkerung, also jener der 85+ Jährigen von durchschnitt-

lich 19 nun auf 20 Personen pro 1.000 EinwohnerInnen weiter nach oben verschärft. 

Über ein Viertel der hochbetagten EinwohnerInnen Tirols leben in Innsbruck-Stadt. Innsbruck-Stadt ver-

zeichnet mit 22,54 % den höchsten Anteil der hochbetagten EinwohnerInnen Tirols (Personen 85+), ge-

folgt von Innsbruck-Land (20,36 %) und Kufstein (13,07 %). 

Auch der relative Anteil der Personen 85+, gemessen an der EinwohnerInnenzahl Innsbrucks liegt mit 

26,05 Personen pro 1.000 EinwohnerInnen erheblich über dem der übrigen Bezirke (siehe Grafik)
 6

. 

 

Abbildung 3: Verteilung der Personen 85 Lebensjahre und älter pro 1.000 EinwohnerInnen nach Bezirk 2010 

 

Datenquelle:  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen 
und Grafiken 

 

 

                                                      
6 BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken; Statistik 
Austria, diverse Auswertungen zur Bevölkerungsstruktur nach Alter und Geschlecht 

82,04

61,49

65,97

77,64
68,20 72,18

88,26

74,69
67,64

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Innsbruck 
Stadt

Imst Innsbruck 
Land

Kitzbühel Kufstein Landeck Lienz Reutte Schwaz

Bevölkerungsverteilung 75+ pro 1.000 EinwohnerInnen Tirol 2010

Mittelwert: 72,18

26,05

15,78 17,01

20,57
17,99 17,39

24,09

18,93

17,13

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Innsbruck 
Stadt

Imst Innsbruck 
Land

Kitzbühel Kufstein Landeck Lienz Reutte Schwaz

Bevölkerungsverteilung 85+ pro 1.000 EinwohnerInnen Tirol 2010

Mittelwert: 19,50
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Tabelle 2: Wohnbevölkerung Tirol 2010 nach Altersstruktur und Bezirken ï Schwerpunkt 0 bis 60 Jahre 

2010 gesamt 

Bezirk 0-5 6-14 15-19 20-39 40-59 60-74 75+ Summe 

Innsbruck-Stadt 5.998 8.957 5.818 37.340 32.912 19.251 9.856 120.132 

Imst 3.476 6.010 3.915 16.498 17.016 7.096 3.539 57.550 

Innsbruck-Land 9.883 16.021 10.721 43.403 51.048 24.199 10.967 166.242 

Kitzbühel 3.320 5.763 3.773 15.112 19.384 9.990 4.827 62.169 

Kufstein 6.078 10.089 6.388 26.613 30.557 14.270 6.880 100.875 

Landeck 2.680 4.450 3.147 12.061 12.864 5.661 3.179 44.042 

Lienz 2.804 5.158 3.484 12.259 14.697 7.062 4.401 49.865 

Reutte 1.705 2.984 2.095 8.037 9.655 4.946 2.375 31.797 

Schwaz 4.924 7.901 5.164 21.323 23.719 10.833 5.359 79.223 
         

Tirol gesamt 40.868 67.333 44.505 192.646 211.852 103.308 51.383 711.895 

 

 

2010 Frauen 

Bezirk 0-5 6-14 15-19 20-39 40-59 60-74 75+ Summe 

Innsbruck-Stadt 2.967 4.317 2.908 19.042 16.815 10.534 6.511 63.094 

Imst 1.683 2.930 1.901 8.128 8.484 3.649 2.179 28.954 

Innsbruck-Land 4.800 7.822 5.189 21.989 25.836 12.498 6.691 84.825 

Kitzbühel 1.644 2.816 1.868 7.523 9.934 5.274 2.903 31.962 

Kufstein 3.010 4.878 3.114 13.382 15.315 7.487 4.220 51.406 

Landeck 1.352 2.202 1.486 5.894 6.324 2.989 1.947 22.194 

Lienz 1.371 2.548 1.696 6.063 7.224 3.761 2.686 25.349 

Reutte 820 1.429 1.047 3.926 4.864 2.532 1.452 16.070 

Schwaz 2.347 3.880 2.487 10.639 11.888 5.510 3.306 40.057 
         

Tirol gesamt 19.994 32.822 21.696 96.586 106.684 54.234 31.895 363.911 

 

 

2010 Männer 

Bezirk 0-5 6-14 15-19 20-39 40-59 60-74 75+ Summe 

Innsbruck-Stadt 3.031 4.640 2.910 18.298 16.097 8.717 3.345 57.038 

Imst 1.793 3.080 2.014 8.370 8.532 3.447 1.360 28.596 

Innsbruck-Land 5.083 8.199 5.532 21.414 25.212 11.701 4.276 81.417 

Kitzbühel 1.676 2.947 1.905 7.589 9.450 4.716 1.924 30.207 

Kufstein 3.068 5.211 3.274 13.231 15.242 6.783 2.660 49.469 

Landeck 1.328 2.248 1.661 6.167 6.540 2.672 1.232 21.848 

Lienz 1.433 2.610 1.788 6.196 7.473 3.301 1.715 24.516 

Reutte 885 1.555 1.048 4.111 4.791 2.414 923 15.727 

Schwaz 2.577 4.021 2.677 10.684 11.831 5.323 2.053 39.166 
 

       
 

Tirol gesamt 20.874 34.511 22.809 96.060 105.168 49.074 19.488 347.984 
 

Datenquelle:  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen 
und Grafiken 
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Tabelle 3: Wohnbevölkerung Tirol 2010 nach Altersstruktur und Bezirken ï Schwerpunkt 60 bis 85+ Jahre 

2010 gesamt 

Bezirk 0-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Summe 

Innsbruck-Stadt 91.025 7.085 6.694 5.472 3.676 3.050 3.130 120.132 

Imst 46.915 2.787 2.233 2.076 1.449 1.182 908 57.550 

Innsbruck-Land 131.076 9.202 8.097 6.900 4.675 3.465 2.827 166.242 

Kitzbühel 47.352 3.775 3.271 2.944 1.957 1.591 1.279 62.169 

Kufstein 79.725 5.458 4.630 4.182 2.820 2.245 1.815 100.875 

Landeck 35.202 2.139 1.745 1.777 1.377 1.036 766 44.042 

Lienz 38.402 2.599 2.247 2.216 1.728 1.472 1.201 49.865 

Reutte 24.476 1.958 1.546 1.442 1.000 773 602 31.797 

Schwaz 63.031 4.220 3.524 3.089 2.275 1.727 1.357 79.223 
         

Tirol gesamt 557.204 39.223 33.987 30.098 20.957 16.541 13.885 711.895 

 

 

2010 Frauen 

Bezirk 0-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Summe 

Innsbruck-Stadt 46.049 3.830 3.648 3.056 2.166 1.949 2.396 63.094 

Imst 23.126 1.397 1.190 1.062 788 721 670 28.954 

Innsbruck-Land 65.636 4.631 4.214 3.653 2.582 2.081 2.028 84.825 

Kitzbühel 23.785 1.956 1.733 1.585 1.073 935 895 31.962 

Kufstein 39.699 2.821 2.410 2.256 1.572 1.344 1.304 51.406 

Landeck 17.258 1.100 912 977 762 628 557 22.194 

Lienz 18.902 1.348 1.193 1.220 931 879 876 25.349 

Reutte 12.086 962 797 773 549 457 446 16.070 

Schwaz 31.241 2.113 1.822 1.575 1.265 1.054 987 40.057 
        

 

Tirol gesamt 277.782 20.158 17.919 16.157 11.688 10.048 10.159 363.911 

 

 

2010 Männer 

Bezirk 0-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Summe 

Innsbruck-Stadt 44.976 3.255 3.046 2.416 1.510 1.101 734 57.038 

Imst 23.789 1.390 1.043 1.014 661 461 238 28.596 

Innsbruck-Land 65.440 4.571 3.883 3.247 2.093 1.384 799 81.417 

Kitzbühel 23.567 1.819 1.538 1.359 884 656 384 30.207 

Kufstein 40.026 2.637 2.220 1.926 1.248 901 511 49.469 

Landeck 17.944 1.039 833 800 615 408 209 21.848 

Lienz 19.500 1.251 1.054 996 797 593 325 24.516 

Reutte 12.390 996 749 669 451 316 156 15.727 

Schwaz 31.790 2.107 1.702 1.514 1.010 673 370 39.166 
        

 

Tirol gesamt 279.422 19.065 16.068 13.941 9.269 6.493 3.726 347.984 
 

Datenquelle:  BMI, Zentrales Melderegister 01.01.2011; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen 
und Grafiken 

  



 
 
 

7 Demografischer Wandel in Tirol 

Die Lebenserwartung bei Geburt ist als eine der wesentlichen zentralen Indikatoren zur Beschreibung 

der gesundheitlichen Situation zu werten. Die Lebenserwartung in Tirol war in den letzten 10 Jahren sig-

nifikant höher als im Durchschnitt von Österreich. Im Jahr 2009 ist die Lebenserwartung in Tirol bei den 

Männern auf 78,4 Jahre und bei den Frauen auf 84 Jahre gestiegen. Tirol hat somit gemeinsam mit Vor-

arlberg und Salzburg die höchste Lebenserwartung unter allen Bundesländern.
7
  

Der Zugewinn an der Lebenserwartung ist zu einem hohen Anteil auf die Reduktion der Sterblichkeit von 

älteren Menschen zurückzuführen. Nach dem Konzept der ferneren Lebenserwartung konnten im Jahr 

2009 ein 60-Jähriger Tiroler mit einer Lebenserwartung von 22,05 Jahren und eine 60-Jährige Tirolerin 

mit einer Lebenserwartung von 26,06 Jahren rechnen.  

Bei den 65-Jährigen wird sich diese Zeitspanne auf 18,20 Jahre bei den Männern und auf 21,57 Jahre 

bei den Frauen reduzieren.
8
 

 

 

1.3 Bevölkerungsprognose9 
 

Nach der im Auftrag der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) von der Statistik Austria 

(STATA) nach Bezirken regionalisierten Bevölkerungsprognose 2001 - 2031 in Verbindung der darauf 

aufbauenden eigenen Berechnungen wird sich bis zum Jahr 2031 der Alterungsprozess in Österreich 

insgesamt, in Tirol sowie auch in den einzelnen Bezirken in unterschiedlichem Verlauf weiter fortsetzen. 

 

Ergebnisse der Bevölkerungsprognose Tirol gesamt und Bezirke 

Die Tiroler Bevölkerung wird in den nächsten 20 Jahren stärker als zunächst prognostiziert wachsen und 

zwar von 2010 bis 2031 um +7,25 %. Diese Entwicklung differiert kaum zwischen den Bezirken, mit Aus-

nahme 

Á eines deutlich stärkeren Wachstums in den Bezirken Innsbruck-Land (+12,09 % bis 2031) und 

Kufstein (+9,58 %) sowie 

Á eines Bevölkerungsrückganges in den Bezirken Lienz (- 3,58 %) und Landeck (- 2,70 %). 

 

Der Anteil der Personen, die 75 oder älter sind (75+) wird in Tirol bis 2031 durchschnittlich von derzeit 

51.383 auf 80.723 Personen (+ 57,10 %) zunehmen. Die stärksten Anstiege werden für die Bezirke  

Á Innsbruck-Land (+92,52 %), 

Á Kufstein (+82,72 %) 

Á Schwaz  (+79,25 %), 

Á Kitzbühel (+78,95 %) und 

Á Imst (+78,86 %) 

erwartet. 

  

                                                      
7
 Statistik Austria, Ausgewählte demografische Indikatoren des Jahres 2009 für die Bundesländer 

8 Statistik Austria, Sterbetafel 2009 Tirol 
9 Österreichische Raumordnungskonferenz, Statistik Austria; Bevölkerungsprognosen 2001 bis 2031,  
  eigene Berechnungen 
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Der Anteil an hochbetagten Personen (85+ Jahre) wird in Tirol von 13.885 (2010) auf 28.513 (2031) Per-

sonen (+105,35 %) zunehmen. Die stärksten Anstiege werden für die Bezirke  

Á Innsbruck-Land ( +141,78 %), 

Á Kitzbühel (+119,78 %), 

Á Kufstein ( +116,31 %), 

Á Schwaz (+115,33 %) und 

Á Reutte (+111,30 %) 

berechnet. 

 

Tabelle 4: Bevölkerungsentwicklung in Tirol 2010 ï 2031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenquelle: ÖROK/STATA, ÖROK-Prognosen 2001-2031, STATA, ZMR/POPREG, ATLR/Abteilung Raumordnung 
und Statistik; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken 

 

 

Abbildung 4: Regionale Bevölkerungsprognosen der Statistik Austria 

   

Datenquelle: Zahlen von 1981, 1991 und 2001 sind Basisdaten der jeweiligen Volkszählung von Statistik Austria, die 
Zahlen dazwischen wurden mittels Geburtenzahlen linear fortgeschrieben. Die Werte von 2002 bis 
2009 stammen aus dem Bevölkerungsregister von Statistik Austria. Ab 2010 handelt es sich um  
Bezirksprognosen (Hauptvariante) der Österr. Raumordnungskonferenz (ÖROK). 

  

Tirol 1981

8
.0

0
0

6
.0

0
0

4
.0

0
0

2
.0

0
0 0

2
.0

0
0

4
.0

0
0

6
.0

0
0

8
.0

0
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
lt

e
r

Anzahl

Tirol 2010

8
.0

0
0

6
.0

0
0

4
.0

0
0

2
.0

0
0 0

2
.0

0
0

4
.0

0
0

6
.0

0
0

8
.0

0
0

Anzahl

Tirol 2031

8
.0

0
0

6
.0

0
0

4
.0

0
0

2
.0

0
0 0

2
.0

0
0

4
.0

0
0

6
.0

0
0

8
.0

0
0

Anzahl

Tirol 

Alter 
2010 2011 2016 2021 2026 2031 

Steigerung 
2010/2031 

0-59 557.204 556.492 557.864 550.162 535.891 525.935 -5,61 
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Tabelle 5: Bevölkerungsentwicklung in Tirol - gesamt nach Bezirken für die Jahre 2010, 2011, 2016, 2021,  
2026 und 2031 

Bevölkerung gesamt 

Bezirk 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

Innsbruck-Stadt 120.132 119.495 122.944 125.548 127.641 129.511 

Imst 57.550 57.458 58.885 60.060 61.130 62.136 

Innsbruck-Land 166.242 167.203 172.902 177.925 182.395 186.347 

Kitzbühel 62.169 62.002 63.035 63.794 64.406 64.927 

Kufstein 100.875 100.975 104.016 106.492 108.617 110.536 

Landeck 44.042 43.754 43.451 43.105 42.896 42.854 

Lienz 49.865 49.883 49.502 49.035 48.566 48.081 

Reutte 31.797 31.934 32.280 32.492 32.694 32.883 

Schwaz 79.223 79.691 81.734 83.443 84.943 86.254 
              

Tirol gesamt 711.895 712.395 728.749 741.894 753.288 763.529 

 

 

Tabelle 6: Bevölkerungsentwicklung in Tirol - ab 65+ Jahre nach Bezirken für die Jahre 2010, 2011, 2016, 2021,  
2026 und 2031 

Bevölkerung 65+ 

Bezirk 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

Innsbruck-Stadt 22.022 22.239 23.938 25.170 27.087 29.497 

Imst 7.848 8.004 9.051 10.180 11.859 13.888 

Innsbruck-Land 25.964 26.588 30.170 33.668 38.284 44.017 

Kitzbühel 11.042 11.087 12.469 13.823 15.563 17.686 

Kufstein 15.692 15.903 17.976 20.125 23.196 26.874 

Landeck 6.701 6.824 7.452 8.114 9.157 10.478 

Lienz 8.864 8.939 9.572 10.317 11.733 13.542 

Reutte 5.363 5.488 6.256 6.881 7.726 8.637 

Schwaz 11.972 12.203 13.775 15.432 17.669 20.454 
              

Tirol gesamt 115.468 117.275 130.659 143.710 162.274 185.073 
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Tabelle 7: Bevölkerungsentwicklung in Tirol - ab 75+ Jahre nach Bezirken für die Jahre 2010, 2011, 2016, 2021, 
2026 und 2031 

Bevölkerung 75+ 

Bezirk 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

Innsbruck-Stadt 9.856 9.671 11.517 13.099 14.372 15.015 

Imst 3.539 3.598 4.338 4.761 5.503 6.330 

Innsbruck-Land 10.967 11.124 14.159 16.474 18.863 21.114 

Kitzbühel 4.827 4.839 5.955 6.780 7.739 8.638 

Kufstein 6.880 6.914 8.527 9.650 11.096 12.571 

Landeck 3.179 3.237 3.838 4.066 4.496 4.989 

Lienz 4.401 4.420 5.009 5.255 5.734 6.337 

Reutte 2.375 2.433 2.968 3.267 3.813 4.234 

Schwaz 5.359 5.377 6.539 7.371 8.464 9.606 
              

Tirol gesamt 51.383 51.613 62.850 70.723 80.080 88.834 

 

 

Tabelle 8: Bevölkerungsentwicklung in Tirol - ab 85+ Jahre nach Bezirken für die Jahre 2010, 2011, 2016, 2021,  
2026 und 2031 

Bevölkerung 85+ 

Bezirk 2010 2011 2016 2021 2026 2031 

Innsbruck-Stadt 3.130 3.073 3.146 3.221 4.457 5.169 

Imst 908 947 1.171 1.303 1.703 1.905 

Innsbruck-Land 2.827 2.883 3.538 4.100 5.812 6.835 

Kitzbühel 1.279 1.314 1.587 1.772 2.425 2.811 

Kufstein 1.815 1.878 2.250 2.502 3.419 3.926 

Landeck 766 832 1.041 1.196 1.521 1.610 

Lienz 1.201 1.259 1.490 1.584 1.940 2.063 

Reutte 602 636 773 849 1.150 1.272 

Schwaz 1.357 1.370 1.726 1.902 2.544 2.922 
              

Tirol gesamt 13.885 14.192 16.722 18.429 24.971 28.513 
 

Datenquellen: Statistik Austria; Regionalisierte ÖROK ï Bevölkerungsprognose 2001 bis 2031, Aktualisierung, 
Wien Juni 2006; Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raumordnung ï Statistik; Auswertungen 
Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken 
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1.4 Auswirkungen der zunehmenden Lebenserwartung sowie  
der Überalterung 

 

Die Anforderungen an die stationäre Alten- und Langzeitversorgung (Altenwohn- und Pflegeheime), an 

die geriatrische Versorgung in Akutkrankenanstalten und in Rehabilitationseinrichtungen sowie an die 

Mobilen Dienste (Hauskrankenpflege, Heimhilfe) werden sich durch eine höhere Lebenserwartung und 

eine geringere Sterblichkeit weiter erhöhen.  

 

Abbildung 5: Prognosen für die Entwicklung der Lebenserwartung in Tirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Datenquellen: Statistik Austria; Regionalisierte ÖROK ï Bevölkerungsprognose 2001 bis 2031, Aktualisierung, 
Wien Juni 2006; Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raumordnung ï Statistik; Auswertun-
gen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken 

 

In der Sozialplanung wird bei den altersstandardisierten Indikatoren/Richtwertmodellen seit 2001 berück-

sichtigt, dass sich die Determinanten in den nächsten Jahrzehnten ändern werden.  

Die sich verändernden Lebensformen und Familienstrukturen bilden einen sehr wesentlichen Einflussfak-

tor für die Möglichkeit und Bereitschaft zur maßgeblichen Pflege und Versorgung von Angehörigen zu 

Hause. 

Die auf der Reduzierung der Sterblichkeit beruhende höhere Lebenserwartung ist auf die verbesserte 

Lebensweise sowie auf den Fortschritt im Medizin- und Pharmabereich zurückzuführen.  

Eine höhere Lebenserwartung führt jedoch auch zu einem Anstieg der altersbedingten Krankheiten wie 

zB der Demenz. Laut Schätzungen beträgt der Anteil von an Demenz erkrankten Personen zwischen 

1,15 bis 1,27 % der Gesamtbevölkerung. Ausgehend von einer kontinuierlichen Steigerung der Erkran-

kungsraten seit 1960 ist für die Zukunft mit einem starken Anstieg (annähernde Verdoppelung) der Be-

troffenen zu rechnen. 

 

In Tirol erhöht sich der Anteil Demenzerkrankter laut Prognosen von 2011 bis 2050 um 15.311 Personen 

(+163,67 %). Während es bei den jüngeren Altersgruppen zu einer kontinuierlichen Steigerung bzw. in 

der Gruppe der Erwerbstätigen sogar zu einem Rückgang des Krankheitsrisikos kommt (-7,12 %), steigt 

die Erkrankung bei den älteren Altersgruppen überdurchschnittlich an (+191,38 %).  
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Diese Entwicklung deckt sich mit dem allgemeinen Krankheitsbild der Demenz, deren Prävalenz mit  

zunehmenden Alter stark ansteigt. 

 

 

Tabelle 9: Demenzerkrankte bis 2050 (Hochrechnung nach Eurodem) 

Altersgruppe 

Prävalenzrate 

lt. Eurodem 

in % 

prognostizierte Prävalenz Tirol 

2011 2020 2050 

30-59 0,1 309  313  287  

60-64 1,0 386  464  472  

65-69 1,4 465  519  645  

70-74 4,1 1.331  1.425  1.722  

75-79 5,7 1.192  1.621  2.329  

80-84 13,0 2.146  2.892  5.357  

85-89 21,6 2.143  2.472  7.031  

90-94 32,2 1.137  1.696  5.228  

95+ 34,7 256  463  1.605  
     

  112.552 145.845 291.761 
 

Datenquelle: Wiener Gebietskrankenkasse, Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention, Erster Österreichischer  
 Demenzbericht, 1. Auflage 2009; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berechnungen  
 und Grafiken  

 

Abbildung 6: Demenzerkrankte in Tirol 2011 - 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenquelle: Wiener Gebietskrankenkasse, Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention, Erster Österreichischer  
 Demenzbericht, 1. Auflage 2009; Abteilung Soziales, eigene Berechnungen und Grafiken 

 

Im Jahr 2011 rechnet man in Tirol mit 9.366 demenzerkrankten Personen. Gemessen an der prognosti-

zierten Gesamtbevölkerung (712.395) entspricht dies 13,15 Personen pro 1.000 EinwohnerInnen. Der 

höchste Anteil demenzerkrankter Personen lebt in Innsbruck-Land mit 2.032 Erkrankten, gefolgt von 

Innsbruck-Stadt (1.831 Personen) und Kufstein (1.258 Personen).  

 

prognostizierte Demenzerkrankungen in Tirol 2011-2050

11.864

24.677

9.366

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011 2020 2050

A
n

z
a
h

l 
a
n

 P
e
rs

o
n

e
n



 
 
 

13 Demografischer Wandel in Tirol 

Tabelle 10: Prognostizierte Demenzerkrankte in Tirol nach Bezirken 2011 

 prognostizierte Prävalenz Tirol nach Bezirken 2011 

Bezirk 30-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-54 85-89 90-94 95+ gesamt 

Innsbruck-Stadt 50 69 91 248 207 385 436 278 67 1.831 

Imst 25 28 31 91 85 151 146 75 12 645 

Innsbruck-Land 74 90 111 309 269 458 432 231 57 2.032 

Kitzbühel 27 37 45 126 112 204 200 107 20 876 

Kufstein 44 54 64 183 161 288 291 139 34 1.258 

Landeck 19 21 24 77 78 136 130 61 14 559 

Lienz 21 26 31 95 99 186 195 94 21 768 

Reutte 14 20 21 64 57 104 100 47 10 435 

Schwaz 35 42 48 138 126 234 211 105 22 962 
           

Tirol gesamt 309 386 465 1.331 1.192 2.146 2.143 1.137 256 9.366 
 

Datenquelle: Wiener Gebietskrankenkasse, Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention, Erster Österreichischer  
 Demenzbericht, 1. Auflage 2009; Abteilung Soziales, eigene Berechnungen und Grafiken 

 

Die Demenz wird als eine Umschreibung für eine Vielzahl von degenerativen geistigen Erkrankungen 

verwendet. Sie geht einher mit einer Verschlechterung des Denkvermögens und der Gedächtnisleistung, 

der Sprache und des Geschicks. Das Bewusstsein wird jedoch nicht beeinträchtigt. Da es eine progressi-

ve Erkrankung ist, durchläuft sie mehrere Stadien bis zum Tode des Betroffenen. Die persönlichen Beein-

trächtigungen werden mit dem Fortschreiten immer stärker bis schließlich die auftretenden Beschwerden 

(Immobilität, Schluckbeschwerden etc.) den Tod hervorrufen.  

Es sind derzeit etwa 50 Erkrankungen bekannt, welche zu einer Demenz-Erkrankung führen können. 

Beispiele für diese Erkrankungen sind Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, Creutzfeldt-Jakob-

Krankheit, Epilepsie, Multiple Sklerose, Gefäßerkrankungen des Gehirns, Gehirntumore etc. 

Die häufigste Ursache einer Demenz ist die Alzheimer Demenz in ca. 60-80 % der Fälle. Die zweithäu-

figste Ursache ist gefäßbedingte (vaskuläre) Demenz sowie die Lewi-Körper-Demenz (LBD) mit ca. 7 bis 

25 %, gefolgt von der frontemporalen Demenz in ungefähr 5 % der Erkrankungsfälle. Andere Formen 

oder Mischformen der genannten Ursachen sind eher selten.
10

 

 

Tabelle 11: Häufigste Erkrankungsursachen für Demenz 

Erkrankungsursachen in % 

Alzheimerische Demenz 60 - 80 

Vaskuläre Demenz und LBD 7 - 25 

Frontemporale Demenz 5 

Mischformen 20 

Datenquelle: Wiener Gebietskrankenkasse, Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention, Erster Österreichischer  
 Demenzbericht, 1. Auflage 2009; Abteilung Soziales - eigene Berechnungen und Grafiken 

 

Der Aufwand für die Behandlungs- und Pflegekosten von PalliativpatientInnen
11

 sowie Demenzerkrankten 

wird künftig höher sein. Ein großer Anteil der Pflege wurde bisher nicht in vollem Umfang für die Pflege-

                                                      
10

 Wiener Gebietskrankenkasse, Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention, Erster Österreichischer Demenzbericht, 1. 
Auflage 2009; Abteilung Soziales -  eigene Berechnungen und Grafiken 
11 Als Palliativpatienten werden unheilbar kranke und sterbende Patientinnen und Patienten bezeichnet. In einem fortge-
schrittenen Erkrankungsstadium mit starken Schmerzen, psychischen Beschwerden und/oder anderen die Lebensqualität 
beeinträchtigenden Symptomen verbunden. 
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einrichtungen wirksam, da durch Angehörige Pflegeleistungen für die PatientenInnen erbracht werden 

konnten. Aufgrund der sich verändernden Familienstrukturen (Single-Haushalte, Kleinfamilien) könnte 

sich der Anteil der von mobilen und stationären Diensten/Einrichtungen zu erbringenden Pflegeleistun-

gen, die zu einem größeren Teil von den Gemeinden und dem Land finanziert werden, erheblich erhö-

hen. 

 

 

1.5 Familien- und Haushaltsstruktur12 
 

Für Haushalte mit älteren BewohnerInnen sind kleinere Haushaltsstrukturen typisch: 95 % der Österrei-

cher und 86 % der Österreicherinnen ab 60 Jahren leben alleine oder gemeinsam mit einer weiteren Per-

son als (Ehe-)partnerIn zusammen. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Frauen in Einpersonen-

haushalten beachtlich zu. So lebt die Mehrheit der Frauen ab 70 Jahren (48 %) in Einpersonenhaushal-

ten, 35 % dieser Bevölkerungsgruppe gemeinsam mit einer weiteren Person. Bei der männlichen Bevöl-

kerung Österreichs ab 70 Jahren ist die Situation umgekehrt: Nur jeder Fünfte lebt allein, aber 74 % teilen 

sich den Haushalt mit einer weiteren Person. Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind 

durch die höhere Wahrscheinlichkeit der Verwitwung bei den Frauen bedingt. 

Mit 44 % der EinwohnerInnen ab 60 und 27 % der EinwohnerInnen ab 70 Jahren ist auch in Tirol der 

Anteil der älteren Menschen in Einpersonenhaushalten höher als jener der jüngeren Bevölkerung. 

 

Abbildung 7: Bevölkerung nach Lebensform, 2010 

 

Grafik: Statistik Austria 2010 

                                                      
12 Statistik Austria; Lebensformen nach Alter - Jahresdurchschnitt 2010; Auswertungen Abteilung Soziales - eigene Berech-
nungen und Grafiken 

http://de.wikipedia.org/wiki/Single_%28Lebensform%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinfamilie
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Für die nächsten Jahrzehnte wird eine Zunahme der Haushalte mit älteren BewohnernInnen erwartet. In 

den nächsten 20 Jahren soll in Tirol die Zahl der Haushalte, in denen ausschließlich Personen ab 65 

Jahren leben, um rund 46 % zunehmen. Die Zunahme wird in der Landeshauptstadt moderater, in den 

ländlichen Bezirken stärker ausfallen. 

Der Großteil an Hilfe, die ältere Menschen erhalten, wird nicht organisiert und von professionellen Diens-

ten und Einrichtungen (formelle Hilfe), sondern von informellen Helfern geleistet. Tendenziell stehen 

hochbetagten Ehemännern ihre Gattinnen als Betreuungspersonen zur Verfügung, während der Großteil 

der Frauen dieser Altersgruppe keinen Helfer im Haushalt hat. 

 

 

1.6 Arbeitsmarktpolitische Auswirkungen 
 

Der Sozial- und Gesundheitsbereich wird in den nächsten Jahren eine neue Schwerpunktsetzung bei der 

Versorgung älterer Personen bilden. Im Sozialbereich erfolgt die Versorgung von pflegebedürftigen Per-

sonen sowie Menschen mit Behinderungen. Durch die demografische Entwicklung in den nächsten Jah-

ren wird dieser Bereich einen weiteren Ausbau erfordern.  

 

Die Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Tirol bilden bereits einen bedeutenden Arbeitsmarkt für Beru-

fe mit hoher Qualifikation und gesellschaftlicher Anerkennung. 

 

Derzeit sind in Tirol, umgerechnet auf Vollzeitäquivalente, beschäftigt: 

- in Alten- und Pflegeheimen 3.792 

- bei den Mobilen Diensten 1.231
13

 

- im Bereich der Behindertenhilfe 1.701
14

 

Gesamte Vollzeitäquivalente in Tirol für die angeführten Bereiche:  6.724 

 

In den nächsten 20 Jahren wird der Pflege- und Betreuungsbereich ein starkes Wachstum aufweisen. Die 

Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich übernehmen auf dem Arbeitsmarkt eine wertvolle Position mit 

Potential und Zukunft für BerufseinsteigerInnen und junge Menschen in Tirol. 

 

 

 

 

                                                      
13 Abteilung Soziales - eigene Erhebung, Werte laut Tagsatzkalkulation für das Rechnungsjahr 2010 
14 Abteilung Soziales - eigene Erhebung, Wert ohne Berücksichtigung von Drogeneinrichtungen, Daten der Lebenshilfe 
geschätzt 
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2. Struktur und Aufgaben der Abteilung Soziales 

 

2.1 Organigramm der Abteilung Soziales (im Berichtszeitraum) 

 

Abbildung 8: Organigramm der Abteilung Soziales (im Berichtszeitraum) 
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2.2 Fachbereich Sozialplanung 
 

Einen wesentlichen Schwerpunkt des Aufgabenfeldes der Sozialplanung bildet die Bedarfserhebung in 

den einzelnen Leistungsbereichen sowie den damit verbundenen Untersuchungen und Analysen, die 

laufende Evaluation der Leistungsangebote sowie die Ausarbeitung von Maßnahmenempfehlungen und 

die Erstellung von Umsetzungsplänen.  

Sozialplanung organisiert Planungsprozesse und sorgt für die Mitwirkung und Beteiligung der Betroffenen 

in politischen und konzeptionellen Entscheidungsprozessen. 

Die Bereitstellung von validen Entscheidungsgrundlagen erlangt durch die demografische Entwicklung, 

den daraus resultierenden Versorgungsaufgaben und den folglich damit verbundenen Finanzierungsfra-

gen für LeistungsbezieherInnen, die Gemeinden und dem Land Tirol zunehmende Bedeutung. 

Angestrebt wird die Absicherung des hohen Pflegestandards in den mobilen und stationären Einrichtun-

gen im Pflege- und Behindertenbereich für die nahe und fernere Zukunft in Entsprechung der sich än-

dernden Anforderungen und Standards in der Pflege und Betreuung. 

Die Einbeziehung der Sozialplanung bei Evaluationsprojekten ist für die Vernetzung unabdingbar. Dieser 

Auftrag wird bei dem 2010 begonnen Projekt zur Evaluierung der stationären Pflege umgesetzt. Vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung und dem daraus resultierenden Wunsch, die Kalkulations-

grundlagen für die Tariffestsetzung im Pflege-, Wohn- und Altersheimbereich anzupassen bzw. zu adap-

tieren, werden in Arbeitsgruppen Maßnahmen erarbeitet, welche als Handlungsempfehlungen für die 

politischen Entscheidungsträger herangezogen werden. Hierbei stehen pflegerische und betreuerische 

Aspekte in Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen genau so wie alternative Versorgungs-

möglichkeiten der Betreuung und Pflege im Mittelpunkt der Evaluierung. Ein transparentes, gerechtes 

und nachvollziehbares Tarifkalkulationsmodell, ein valider Versorgungsauftrag sowie ein Leistungskata-

log und ein Grundsatzpapier für die künftige Versorgung sind als wesentliche Ziele des Projektes anzu-

führen. 

 

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan für pflegebedürftige Personen (Grundlage: Art. 15a B-VG Vereinba-

rung, LGBL. Nr. 56/1993) des Landes Tirol zielt darauf ab, Grundlagen für den Aufbau eines flächende-

ckenden, bedarfsgerechten und vernetzten Angebotes an ambulanten und stationären Hilfs-, Betreuungs- 

und Pflegediensten bereitzustellen. In einer Fortschreibung wird der Planungshorizont auf 2031 ausge-

dehnt.  

Mit dem Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) und dem daraus abgeleiteten Regionalen 

Strukturplan Gesundheit (RSG) finden sich bereits übergreifende Planungsansätze zum Sozialbereich. 

Die erforderliche Vernetzung, Kooperation und strategische Ausrichtung von Gesundheits- und Sozial-

planung wird als Folge der Weiterentwicklung der Planungsansätze positiv gesehen und gewertet. 

Den geforderten übergreifenden Planungsansätzen soll verstärkt auch im Rahmen des genannten Pro-

jektes zur Evaluierung der stationären Pflege Rechnung getragen werden. 
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2.3 Fachbereich Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime 
 

Im Rahmen des Fachbereiches Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime werden im Wesentli-

chen das Tiroler Grundsicherungs/Mindestsicherungsgesetz, die Tiroler Grundsiche-

rungs/Mindestsicherungsverordnung und das Tiroler Heimgesetz jeweils in der geltenden Fassung, voll-

zogen, soweit für die einzelnen Aufgaben eine Zuständigkeit der Landesregierung gegeben ist. Insoweit 

die Zuständigkeit bei den Bezirksverwaltungsbehörden liegt, obliegen dem Fachbereich Grundsiche-

rung/Mindestsicherung und Pflegeheime gewisse Koordinations-, Informations- und Lenkungsaufgaben 

sowie die Entscheidung über die eingebrachten Berufungen. 

Mit 1. Jänner 2011 wurden das Tiroler Grundsicherungsgesetz und die Tiroler Grundsicherungsverord-

nung durch das Tiroler Mindestsicherungsgesetz abgelöst, welches hinsichtlich einzelner Bereiche rück-

wirkend mit 1. September 2010 in Kraft getreten ist. Seither ist der Fachbereich Grundsiche-

rung/Mindestsicherung und Pflegeheime auch für den Vollzug dieses Gesetzes zuständig. 

 

Die Vollzugsaufgaben nach dem Tiroler Grundsicherungsgesetz bzw. der Tiroler Grundsicherungsver-

ordnung sowie nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz teilen sich in einen hoheitlichen Bereich und in 

einen privatrechtlichen Bereich. Im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben erfolgt die Entscheidung über 

Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden in Angelegenheiten der hoheitlichen, d.h. 

mit Bescheid gewährten Leistungen aus der Grundsicherung bzw. Mindestsicherung.  

Im Rahmen der Grundsicherung sind bzw. waren dies Leistungen betreffend die Hilfe zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes einschließlich des Wohnbedarfes und die Hilfe in besonderen Lebenslagen, soweit 

diese die Krankenhilfe, die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen und die Hilfe zur Erziehung und 

Erwerbsbefähigung sowie die Übernahme der Kosten einer einfachen Bestattung betreffen bzw. betroffen 

haben. 

Im Rahmen der Mindestsicherung sind dies Leistungen betreffend die Hilfe zur Sicherung des Lebensun-

terhaltes, des Wohnbedarfes, den Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung, die Hilfe zur 

Erziehung und Erwerbsbefähigung, die Hilfe für bestimmte Zusatzleistungen im Zusammenhang mit dem 

Wohnbedarf, sowie die Übernahme der Kosten einer einfachen Bestattung. 

 

Im privatrechtlichen Bereich werden sowohl nach dem Grundsicherungsgesetz als auch nach dem Min-

destsicherungsgesetz vor allem Anträge betreffend die Gewährung von Hilfen für pflegebedürftige Perso-

nen bearbeitet. Als pflegebedürftig ist anzusehen, wer infolge einer Krankheit oder eines Gebrechens der 

Betreuung und Hilfe bedarf und Pflegegeld zumindest der Stufe drei nach den bundes- oder landesrecht-

lichen Vorschriften bezieht. Der Schwerpunkt in diesem Tätigkeitsbereich liegt in der Prüfung und Ent-

scheidung über Anträge auf Zuerkennung von Grundsicherungsleistungen/Mindestsicherungsleistungen 

als Kostenbeitrag für die Unterbringung und Pflege in Altenwohn- und Pflegeheimen.  

Der Fachbereich Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime ist auch für die Abwicklung von 

Verfahren und für die Gewährung von Zuschüssen betreffend Anträge für die Unterstützung der Kurzzeit-

pflege und der Tagespflege für pflegebedürftige Personen entsprechend den von der Landesregierung 

diesbezüglich erlassenen Richtlinien zuständig.  

Im Fachbereich Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime erfolgt weiters die Verwaltung und 

Abwicklung der Agenden des Tiroler Grundsicherungsfonds/Mindestsicherungsfonds. Der Grundsiche-

rungsfonds/Mindestsicherungsfonds hat die Aufgabe, bei Vorliegen von außergewöhnlichen Notständen 

eine Hilfe zur Überbrückung dieser Notstände zu gewähren. Im Rahmen dieses Fonds ist zur Beratung 

der Landesregierung ein Kuratorium, bestehend aus dem Vorstand der Abteilung Soziales und drei 

VertreterInnen von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege eingerichtet. Seit Inkrafttreten des neuen 

Mindestsicherungsgesetzes ist Vorsitzender dieses Kuratoriums das für die Angelegenheiten der Min-

destsicherung zuständige Regierungsmitglied. 
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Dem Fachbereich Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime angegliedert ist auch das ĂTiroler 

Hilfswerkñ, welches ebenfalls Unterst¿tzungsleistungen f¿r hilfsbed¿rftige TirolerInnen gewªhrt. ¦ber das 

Tiroler Hilfswerk wird weiters der Heizkostenzuschuss des Landes abgewickelt. 

 

Dem Fachbereich Grundsicherung/Mindestsicherung und Pflegeheime obliegen auch Aufgaben nach 

dem Tiroler Heimgesetz. Neben Koordinationsaufgaben hinsichtlich der Überprüfung und Überwachung 

der Heime bestehen diese Aufgaben in der Mitwirkung an der Erstellung und Weiterentwicklung des Be-

darfs- und Entwicklungsplanes für den weiteren Ausbau der Altenwohn- und Pflegeheime sowie in der 

Erarbeitung entsprechender Standards für die bautechnische Ausstattung der Heime und für die Pflege- 

und Therapiedokumentation.  

 

Einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordert die Koordination mit verschiedenen Bun-

desdienststellen sowie mit anderen Systempartnern (zB PVA, AMS, etc.) im Rahmen der Abwicklung und 

Dokumentation der einzelnen Aufgaben. Neue gesetzliche Bestimmungen erfordern zudem vermehrt eine 

Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und die Entwicklung und Umsetzung sowie den Betrieb und die 

Wartung der hiefür erforderlichen Systeme. 

 

Nicht zuletzt zählen auch die Beantwortung von zahlreichen Anfragen, die Beratung und die Information 

für Einzelpersonen, für VertreterInnen von Altenwohn- und Pflegeheimen und von Gemeinden im Zu-

sammenhang mit Heimaufnahmen zu den Aufgaben des Fachbereiches Grundsiche-

rung/Mindestsicherung und Pflegeheime. 
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2.4 Fachbereich Mobile Dienste 
 

Die demografische Entwicklung der kommenden Jahre erfordert eine wesentliche Erhöhung des Leis-

tungsangebotes im Pflege- und Betreuungsbereich. Dieses Leistungsangebot wird vom Land Tirol und 

von den Gemeinden Tirols einerseits im stationären Bereich über Altenwohn- und Pflegeheime und ande-

rerseits im mobilen Bereich vorrangig über die Sozial- und Gesundheitssprengel, aber auch über andere 

Leistungserbringer erbracht. 

Um den pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen möglichst lange einen Aufenthalt in ihrer gewohn-

ten Umgebung zu ermöglichen, bekennt sich das Land Tirol, die Angebote der mobilen Pflege- und 

Betreuungsdienste verstärkt auszubauen. Als mittel- und langfristige Strategie des Landes Tirol soll durch 

den verstärkten Ausbau der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste der zunehmende Bedarf an Pflege- 

und Betreuungsplätzen in den stationären Strukturen in seiner Entwicklung vermindert werden.  

Die Unterstützung der häuslichen Pflege und Betreuung von alten und pflegebedürftigen Menschen aus 

öffentlichen Mitteln ist auch im Leistungsangebot des Tiroler Mindestsicherungsgesetzes vorgesehen. 

 

Im Fachbereich Mobile Dienste wird vorrangig die Förderung und Verrechnung der von den Sozial- und 

Gesundheitssprengeln sowie von den sonstigen mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen erbrach-

ten Leistungen vollzogen. Die Aufgaben umfassen auch die Vorgabe von Standards, Maßnahmen der 

Qualitätssicherung und der Wirtschaftsführung für Leistungserbringer im Bereich der Mobilen Dienste 

sowie entsprechende Überprüfungen dieser Einrichtungen. 

Mit Jänner 2010 wurde das Finanzierungssystem der Mobilen Dienste von einem Förder- auf ein Leis-

tungsverrechnungssystem umgestellt. Wesentliche Eckpunkte dieser Umstellung sind landesweit  

einheitliche Normkostensätze für die erbrachten Pflege- und Betreuungsstunden sowie einheitliche, sozial 

gestaffelte KlientInnenselbstbehalte.  

Neben den eingangs angeführten Tätigkeitsfeldern war im Jahr 2010 insbesondere die Begleitung der 

mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen bei der Umstellung auf das neue Finanzierungssystem 

ein Schwerpunkt. 

Des Weiteren stellen regelmäßige Kontrollen bei den mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen 

einen wichtigen Teil des Aufgabengebietes des Fachbereichs Mobile Dienste dar. Im Rahmen dieser 

Kontrollen werden umfangreiche Organisationsanalysen durchgeführt, wobei neben der zweckmäßigen 

Verwendung der Mittel auch wirtschaftliche, verwaltungstechnische und pflegerische Aspekte geprüft 

werden. Die Ergebnisse dieser Analysen werden mit der jeweiligen Organisation besprochen und gege-

benenfalls Maßnahmen für Verbesserungen empfohlen oder vorgeschrieben. Zusätzlich werden von den 

MitarbeiterInnen des Fachbereichs Mobile Dienste bei den mobilen Pflege- und Betreuungsorganisatio-

nen stichprobenartig Einschauen durchgeführt, um insbesondere auch die richtlinienkonforme Einstufung 

der KlientInnen und die damit verbundene Berechnung der KlientInnenselbstbehalte zu kontrollieren. 

Der Fachbereich ist weiters laufend in verschiedene Projekte im Pflege- und Betreuungsbereich einge-

bunden und hat die Aufgabe, die Weiterentwicklung der Mobilen Dienste voranzutreiben. 
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2.5 Fachbereich Flüchtlingskoordination 
 

Die Aufgaben des Fachbereiches Flüchtlingskoordination wurden im Jahre 2009 noch gemeinsam mit 

den Aufgaben des Fachbereiches Mobile Dienste durchgeführt. Seit 1. Jänner 2010 sind diese beiden 

Aufgabengebiete in zwei Fachbereiche aufgegliedert und seither besteht für die Aufgaben der Flücht-

lingskoordination ein eigener Fachbereich.  

Im Rahmen der Flüchtlingskoordination wird vorrangig das Tiroler Grundversorgungsgesetz vollzogen 

und dabei AsylwerberInnen sowie jenen Fremden, die sich in einer Notlage befinden, Grundversorgungs-

leistungen gewährt. Neben den AsylwerberInnen sind auch subsidiär Schutzberechtigte anspruchsbe-

rechtigt. Die Grundversorgung umfasst im Wesentlichen Leistungen zur geeigneten Unterbringung, an-

gemessenen Verpflegung, Krankenversorgung, Schulbesuch und Bekleidung für die betroffenen Men-

schen. Auf bestimmte elementare Leistungen, wie zB für die Krankenversorgung, besteht ein Rechtsan-

spruch, dh über die Gewährung dieser Leistungen ist mittels Bescheid (hoheitliche Vollziehung) zu ent-

scheiden. 

Durch die Vollziehung des Tiroler Grundversorgungsgesetzes werden auch Bestimmungen aus dem 

Gemeinschaftsrecht sowie aus der Artikel 15a B-VG Grundversorgungsvereinbarung zwischen dem Bund 

und den Ländern umgesetzt. Im Rahmen der Grundversorgung werden u. a. auch die Beratung und die 

soziale Betreuung von Fremden sowie die freiwillige Rückkehr der AsylwerberInnen in ihre Heimatländer 

unterstützt. 

In Tirol wurden in den Jahren 2009 und 2010 durchschnittlich rund 1.500 AsylwerberInnen untergebracht 

und betreut, wobei davon rund 1.100 Personen in 17 vom Land Tirol geführten Flüchtlingsheimen und 

ca. 400 in privaten Unterkünften lebten. In der Flüchtlingskoordinationsstelle und in den Tiroler Flücht-

lingsheimen arbeiten derzeit rund 40 MitarbeiterInnen teils ganztägig und teils halbtägig. 

Die Arbeit im Berichtszeitraum war vor allem von einer weiteren Konsolidierung der Grundversorgung mit 

einem Schwergewicht in der Verbesserung der verwaltungsrelevanten Abläufe im hoheitlichen und privat-

rechtlichen Bereich gekennzeichnet. Weiters stand auch die Verbesserung der Ausstattung der Heime 

und die Sicherung der bestehenden Standorte im Mittelpunkt. 
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2.6 Fachbereich Rehabilitation und Behindertenhilfe 
 

Dem Fachbereich Rehabilitation und Behindertenhilfe obliegt vorrangig die Vollziehung des Tiroler Reha-

bilitationsgesetzes (TRG). Nach der Zielbestimmung dieses Gesetzes ist es Aufgabe der Landesregie-

rung, die Anwendung zusammenwirkender Maßnahmen, durch die die physischen, psychischen, sozia-

len, beruflichen und wirtschaftlichen Fähigkeiten eines Menschen mit Behinderung entfaltet und erhalten 

werden, zu genehmigen, mit dem Ziel, ihn in die Gesellschaft einzugliedern oder wieder einzugliedern. 

Diese konkreten Maßnahmen im Rahmen der Behindertenhilfe erbringt das Land Tirol in den meisten 

Fällen nicht selbst. Die verschiedenen Einzelleistungen werden durch eine große Anzahl von Anbietern 

im Behindertenbereich erbracht. Das Land Tirol finanziert diese Maßnahmen oder gibt einen Zuschuss. 

Der/die LeistungsempfängerIn hat nach seinen/ihren wirtschaftlichen Verhältnissen meist einen Kosten-

beitrag oder Selbstbehalt, je nach dem, ob die Leistung auf hoheitlichem Wege oder im Rahmen der Pri-

vatwirtschaftsverwaltung gewährt wird, zu leisten. 

Die Maßnahmen werden nur auf Antrag zuerkannt. Die Anträge werden zunächst hinsichtlich der formel-

len Genehmigungsvoraussetzungen geprüft und dann den AmtsärztInnen und den Amtssachverständi-

gen für Soziale Arbeit zur Begutachtung übermittelt. Insbesondere in Fällen von Zuschüssen, etwa bei 

Hilfsmitteln sowie Zuschüssen für behindertengerechte Adaptierungen von PKWs und Wohnräumen, wird 

die Unterstützung von Seiten des Landes mit jenen anderer Kostenträger wie den Sozialversicherungs-

trägern und dem Bundessozialamt abgestimmt. 

Mit der abschließenden Erledigung (Bescheid bzw. Förderungsschreiben), mit der über die Zuerkennung 

abgesprochen wird, wird auch der jeweilige Kostenbeitrag oder Selbstbehalt vorgeschrieben. Der Fach-

bereich ist auch für die Überwachung des Einlangens und die Hereinbringung der Kostenbeiträge ver-

antwortlich. 

Im Rahmen eines Pilotversuches werden seit dem Jahre 2007 die notwendigen Rahmenbedingungen für 

eine Regionalisierung des Vollzuges des Tiroler Rehabilitationsgesetzes, wonach künftig in erster Instanz 

ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig sein sollen, untersucht. Auf Grund der positi-

ven Erfahrungswerte aus diesem Pilotversuch, insbesondere im Sinne einer bürgernahen Verwaltung 

wurde die Änderung der Behördenzuständigkeit zwischenzeitlich gesetzlich normiert. Mit Inkrafttreten der 

entsprechenden Gesetzesnovelle, LGBl. Nr. 100/2010, werden ab 01.07.2011 die Bezirksverwaltungsbe-

hörden erster Instanz und die Tiroler Landesregierung Berufungsbehörde in Angelegenheiten der Behin-

dertenhilfe sein.  

Durch den Fachbereich Rehabilitation und Behindertenhilfe werden auch die Verfahren zur Feststellung 

der Eignung von Behinderteneinrichtungen in medizinischer, technischer und personeller Hinsicht durch-

geführt. 

Weiters obliegt diesem Fachbereich die Erstellung von Richtlinien, die einen einheitlichen und transpa-

renten Vollzug des Tiroler Rehabilitationsgesetzes bewirken, sowie die Mitwirkung bei der Erstellung von 

neuen, zukunftsorientierten Förderkonzepten und die Festlegung von Qualitätsstandards für Leistungen 

und Einrichtungen. 

Dem Fachbereich obliegen weiters die Aufgaben der Geschäftsstelle des Tiroler Behindertenbeirates.  

Außerdem ist diesem Fachbereich auch der Vollzug des Suchtmittelgesetzes zugeordnet. 
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2.7 Fachbereich Soziale Arbeit 
 

Den MitarbeiterInnen des Fachbereiches Soziale Arbeit obliegt im Rahmen von Ermittlungsverfahren zur 

Gewährung von Maßnahmen der Behindertenhilfe die fachliche und inhaltliche Beurteilung der beantrag-

ten Maßnahmen. In diesem Zusammenhang sind diplomierte SozialarbeiterInnen oder AbsolventInnen 

des Fachhochschulstudiums Soziale Arbeit als Amtssachverständige mit der Beurteilung der Ansuchen 

befasst. 

Dem Fachbereich Soziale Arbeit obliegt auch die Fachaufsicht über die SozialarbeiterInnen, die dezentral 

in regionalen Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung eingesetzt sind.  

Regelmäßige Dienstbesprechungen, die Organisation und Durchführung von Einschulungs- und Fortbil-

dungsmaßnahmen sowie die Erstellung und Umsetzung von Richtlinien und Handlungsanweisungen 

ermöglichen eine weitgehend einheitliche Vorgangsweise der SozialarbeiterInnen, einerseits bei der fach-

lichen Beurteilung von Maßnahmen der Behindertenhilfe und andererseits bei der Beratungstätigkeit. 

Eine weitere wesentliche Aufgabenstellung des Fachbereiches Soziale Arbeit ist die fachliche Aufsicht 

über die Einrichtungen der Behindertenhilfe. Konzepte und Maßnahmen werden nach inhaltlichen und 

qualitativen Kriterien geprüft, ebenso die fachliche und personelle Eignung der Einrichtungen. 

Die Entwicklung neuer Angebote sowie inhaltliche Umstrukturierungsmaßnahmen von bestehenden Leis-

tungen werden fachlich begleitet. 

Zusätzliche Schwerpunkte dieses Fachbereiches sind die Koordination und die Abklärung von Anträgen 

mit anderen Kostenträgern für den Bereich der Leistungen für Menschen mit Behinderung, vor allem hin-

sichtlich Zuständigkeit und Kostenübernahme (zB Tiroler Gebietskrankenkasse, Bundessozialamt oder 

Arbeitsmarktservice) sowie die fachliche Koordination mit den landesinternen Abteilungen Jugendwohl-

fahrt und Landessanitätsdirektion. 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Aufgaben des Fachbereiches Soziale Arbeit: 

Á Fachliche und inhaltliche Berurteilung von beantragten Maßnahmen in der Behindertenhilfe 

Á Fachaufsicht über die SozialarbeiterInnen in den regionalen Beratungsstellen 

Á Fachliche Aufsicht über die Einrichtungen der Behindertenhilfe nach inhaltlichen und qualitativen 

Kriterien 

Á Inhaltliche Prüfung und Beurteilung von Konzepten 

Á Fachliche Mitarbeit bei der Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote bzw. bei der inhaltli-

chen Umstrukturierung bestehender Leistungen 

Á Koordination mit anderen Leistungsträgern hinsichtlich Zuständigkeit und  

Kostenübernahme 

Á Fachliche Koordination mit den Abteilungen Jugendwohlfahrt und Landessanitätsdirektion 
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2.8 Fachbereich Pflegegeld 
 

Im Fachbereich Pflegegeld werden die Aufgaben im Rahmen des Vollzuges des Landespflegegeldgeset-

zes wahrgenommen. Dabei erfolgt neben der eigentlichen Verfahrensabwicklung auch eine umfangreiche 

Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen betreffend die Gewährung von Pflegegeld. Um 

eine möglichst einheitliche Begutachtung durch die medizinischen Sachverständigen und die Berücksich-

tigung höchstgerichtlicher Leitsätze zu gewährleisten, werden auch Schulungen für die mit der Erstellung 

der Gutachten betrauten Amts- und SprengelärztInnen in Zusammenarbeit mit der Landessanitätsdirekti-

on angeboten. 

Für die Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Pflegegeld ist die Einholung 

von ärztlichen Gutachten zur Ermittlung des Pflegebedarfes eines(r) Pflegebedürftigen in seinem ge-

wohnten Lebensraum entscheidungsrelevant. Erst auf dieser Grundlage kann eine Entscheidung über 

einen Pflegegeldantrag erfolgen. In jenen Fällen, in denen Pflegebedürftige gegen einen Pflegegeldbe-

scheid ein Rechtsmittel ergreifen, sind die ordentlichen Gerichte (Arbeits- und Sozialgericht) zur neuerli-

chen Entscheidung berufen. 

Durch den Fachbereich Pflegegeld erfolgt in Zusammenarbeit mit der Landessanitätsdirektion auch eine 

stichprobenartige Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Landespflegegelder. 

 

Eine weitere Aufgabe des Fachbereiches Pflegegeld ist der Vollzug des Opferfürsorgegesetzes, des 

Kriegsopferversorgungsgesetzes und des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes für Opfer politi-

scher Verfolgung des Zweiten Weltkrieges. 

 

Weiters wird durch den Fachbereich Pflegegeld das Tiroler Sammlungsgesetz vollzogen, in dessen An-

wendung Ansuchen um Erteilung einer Sammlungsbewilligung, welche sich auf mehrere Bezirke des 

Bundeslandes Tirol beziehen, bearbeitet und bewilligt werden. 
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2.9 Fachbereich Projekt- und Qualitätsmanagement/ Suchtkoordination 
 

Dem Fachbereich Projekt- und Qualitätsmanagement obliegt vorrangig die Prüfung, Planung und Ge-

nehmigung von neuen Projekten im Sozialbereich, welche sich in abteilungsinterne, abteilungsübergrei-

fende sowie externe Projekte unterteilen lassen. Bei den externen Projekten sowie bei neuen Leistungs-

angeboten sind insbesondere stationäre, ambulante sowie mobile Leistungen im Behindertenbereich als 

auch Angebote der Tagespflege für pflege- und betreuungsbedürftige Personen umfasst.  

Einen Schwerpunkt der Tätigkeit stellt auch die Mitwirkung an der Erarbeitung von Standards in qualitati-

ver Hinsicht sowohl für Einrichtungen der Behindertenhilfe als auch der Pflege dar. In diesem Zusam-

menhang wurde im Berichtszeitraum der Leistungskatalog überarbeitet und in die Bereiche ĂLeistungsbe-

schreibungñ und ĂQualitªtsstandardsñ gegliedert.  

 

Dem Fachbereich obliegen des Weiteren die Agenden der Suchtkoordinationsstelle des Landes Tirol, 

deren Hauptaufgabe die Abstimmung und Vernetzung der ambulanten und stationären Suchteinrichtun-

gen unter Einbeziehung der Prävention sowie das Aufzeigen von Versorgungslücken ist. Derzeit stellt die 

Erarbeitung eines neuen Suchtkonzeptes einen wesentlichen Schwerpunkt dar, wobei im Vorfeld eine 

Evaluierung des Tiroler Drogenkonzeptes 1993 in zwei Phasen durchgeführt wurde. In weiterer Folge 

wurde eine Umfeldanalyse samt umfangreicher Bestandsaufnahme als Grundlage für die Fortschreibung 

des Tiroler Drogenkonzeptes erstellt. Nunmehr wurde die ÖBIG Forschungs- und Planungsgesellschaft 

m.b.H. mit der Erstellung des neuen Tiroler Suchtkonzeptes beauftragt. Dieses soll bis zum Frühjahr 

2012 vorliegen.  

Im Rahmen dieses Fachbereiches erfolgt weiters die Verfassung von Stellungnahmen zu neuen Projek-

ten, Anträgen sowie Gesetzesentwürfen betreffend den Suchtbereich. Ebenfalls wird die Überprüfung der 

Qualitätsstandards der ambulanten und stationären Suchteinrichtungen sowie die Evaluation und Doku-

mentation im Suchtbereich durchgeführt. Von der Suchtkoordinationsstelle erfolgt die organisatorische 

und inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen des Tiroler Suchtbeirates sowie die Teilnahme an landes- und 

bundesweiten Koordinationsgremien im Suchtbereich. Zudem ist eine weitere Aufgabe des Fachberei-

ches die Abwicklung von Subventionsanträgen im Suchtbereich.  

 

Ende des Jahres 2010 wurde vom Land Tirol gemeinsam mit dem Tiroler Gemeindeverband, der Stadt 

Innsbruck und der Tiroler Gebietskrankenkasse ein Verein gebildet, welcher Aufgaben der Suchtberatung 

in Tirol durchführt. Im Rahmen der Suchtkoordination werden auch verwaltungstechnische und organisa-

torische Aufgaben für diesen Verein sowie für die Suchtberatung in Tirol im Allgemeinen erledigt.  

 

Zusammenfassende Darstellung der Aufgaben des Fachbereiches Projekt- und Qualitätsmanagement: 

Á Prüfung von Anträgen betreffend neue Projekte bzw. Leistungsangebote im Sozialbereich 

Á Planung und Genehmigung von neuen Projekten und Leistungen 

Á Mitarbeit bei der Erarbeitung von Standards in qualitativer Hinsicht 

Á Agenden der Suchtberatung und Suchtkoordinationsstelle des Landes 

Á Prüfung und Vergabe der Subventionen im Suchtbereich 
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2.10 Fachbereich Wirtschaft und Controlling 
 

Dem Fachbereich Wirtschaft und Controlling obliegt die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Aufgaben der 

Abteilung Soziales. Die Forderung nach der Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente wird 

auch in der öffentlichen Verwaltung bzw. im Sozialbereich immer lauter, wenngleich natürlich die sozial-

ethischen Werte in den Entscheidungsprozessen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Der Fachbereich 

Wirtschaft und Controlling versucht beiden Aspekten Rechnung zu tragen und demgemäß die wirtschaft-

lichen Agenden der Abteilung Soziales zu betreuen. 

In diesem Sinne werden die Budget- und Kalkulationsunterlagen von Einrichtungen der Rehabilitation und 

Behindertenhilfe sowie der Alten- und Pflegeheime auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Plau-

sibilität geprüft und in der Folge entsprechende Tarife mit den Einrichtungen vereinbart. Im Zuge der Leis-

tungsverrechnung werden diese von der dem Fachbereich Wirtschaft und Controlling zugehörigen Re-

chenstelle geprüft, verbucht und ausbezahlt.  

Des Weiteren werden die eingehenden Ansuchen auf Gewährung von Förderungen für Einrichtungen 

und Zwecke der sozialen Wohlfahrt begutachtet und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 

die beantragten Subventionen gewährt. Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Prüfung neuer Projekte 

hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit; folgend dieser Evaluierung wird ein 

entsprechender Tarif festgelegt.  

Ebenso wie die Erstellung bzw. kontinuierliche Überwachung des Budgets der Abteilung Soziales zählt 

die Endabrechnung und Vorschreibung der Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Grundsiche-

rungs/Mindestsicherungsgesetz, dem Tiroler Grundversorgungsgesetz, dem Tiroler Rehabilitationsgesetz 

und dem Tiroler Pflegegeldgesetz zu den Aufgaben des Fachbereiches Wirtschaft und Controlling. Um 

den ständig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Controlling-Instrumente 

(weiter)entwickelt und evaluiert, um Tendenzen im Sozialbereich rechtzeitig zu erkennen und Fehlent-

wicklungen gegensteuern zu können. 

 

Die Aufgaben des Referates Wirtschaft und Controlling dürfen abschließend in einer zusammenfassen-

den Darstellung benannt werden: 

Á Prüfung von vorgelegten Kalkulationsunterlagen und Erstellung von Vorschlägen für die Geneh-

migung von Tagsätzen und sonstigen Tarifen für Einrichtungen und Heime 

Á Prüfung von Ansuchen für die Vergabe von Förderungen für Einrichtungen und Projekte der so-

zialen Wohlfahrt 

Á Budgeterstellung und Budgetüberwachung für den Bereich der Abteilung Soziales 

Á Vorschreibung und Endabrechnung der Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Grundsicherungs/ 

Mindestsicherungsgesetz, dem Tiroler Rehabilitationsgesetz, dem Tiroler Pflegegeldgesetz und 

dem Tiroler Grundversorgungsgesetz sowie anderer teilweise auf die Gemeinden umzulegende 

Leistungen 

Á Prüfung neuer Projekte im Rehabilitations- und Behindertenbereich sowie im Bereich der Alten- 

und Pflegeheime in wirtschaftlicher Hinsicht 

Á Abstimmung mit der Hauptbuchhaltung des Landes und mit der Finanzabteilung  

Á Durchführung von Controllingtätigkeiten hinsichtlich der von der Abteilung Soziales zu vollzie-

henden Aufgaben. 

  



 
 
 

27 Struktur und Aufgaben der Abteilung Soziales 

2.11 Stabstelle EDV und Aktenverwaltung 
 

Die Stabstelle EDV und Aktenverwaltung ist einerseits eine interne Servicestelle für die Abteilung Sozia-

les und damit für alle informationstechnischen Belange zuständig, andererseits unterstützt sie auch die 

BenutzerInnen des Tiroler Informationssystems Sozialverwaltung (TISO) in den Sozialreferaten der  

Bezirkshauptmannschaften und beim Amt für Soziales der Stadt Innsbruck. Die Anzahl der  

BenutzerInnen, die mit dem System TISO arbeiten, ist im Berichtszeitraum auf über 250 gestiegen. Ne-

ben vielen kleinen Anpassungen und Verbesserungen wurden im Berichtszeitraum folgende wesentliche 

Projekte umgesetzt: 

Á Für die Umsetzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurde TISO umfangreich erweitert. 

In diesem Zusammenhang werden zB durchschnittlich bis zu 1.600 EmpfängerInnen von Leis-

tungen der Mindestsicherung automatisiert zur gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet und 

monatlich abgerechnet. Weiters wurde ein automatisierter täglicher Datenaustausch über eine 

Informationsdrehscheibe des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger eingerichtet. 

 

Á Zur Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Zession von Pflegegeldern und Pensionen 

nach § 13 BPGG und § 324 ASVG für Personen in Alten- und Pflegeheimen, deren Kosten zum 

Teil vom Land Tirol getragen werden, wurden in Kooperation mit der PVA die entsprechenden 

EDV-technischen Voraussetzungen entwickelt und umgesetzt, sodass zwischenzeitlich die ent-

sprechenden Beträge für die betroffenen Personen automatisiert zugeteilt und verbucht werden 

können. 

 

Á Im Laufe des Berichtszeitraumes wurde die Verlagerung der Verfahren in erster Instanz nach 

dem Tiroler Rehabilitationsgesetz auf die Bezirksverwaltungsbehörden umgesetzt, was neben 

einer logistischen Aufgabe auch mit einem hohen EDV-technischen Aufwand sowie mit entspre-

chenden Schulungen verbunden war.  

 

Á Im Berichtszeitraum wurde weiters daran gearbeitet, mit den großen Leistungserbringern in der 

Behindertenhilfe ein elektronisches Abrechnungssystem einzuführen. Zwischenzeitlich können 

mit den sieben größten Leistungserbringern monatlich bis zu 7.000 Einzelleistungen für rund 

3.700 Personen automatisch importiert, überprüft, abgerechnet und verbucht werden.  

 

Á Im Zuge der Umstellung der Finanzierung der Leistungen Mobile Dienste von der ursprünglichen 

Subventionsfinanzierung auf eine Leistungsfinanzierung wurde im TISO ein neues elektroni-

sches Abrechnungsmodell eingeführt, mit welchem monatlich von allen 69 Leistungsanbietern im 

Bereich der Mobilen Dienste durchschnittlich rund 8.650 Einzelleistungen für 4.500 KlientInnen in 

elektronischer Form importiert, überprüft, abgerechnet und verbucht werden. 

 

Darüber hinaus bietet TISO eine breite Datengrundlage für die Erstellung von statistischen Auswertun-

gen. Trotz der vielen vordefinierten Statistiken erstellt die Stabstelle EDV laufend neue, zum Teil sehr 

komplexe statistische Auswertungen, um so den internen und externen Informations- und Steuerungsbe-

darf abzudecken. 

 

Über diesen Fachbereich wird auch die zentrale Aktenverwaltung der Abteilung Soziales abgewickelt und 

der gesamte Schriftverkehr der Abteilung Soziales dokumentiert.  
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3. Grundsicherung/Mindestsicherung 

 

 

3.1 Allgemeines 
 

Für den Berichtszeitraum 2009 bis 2010 war das Tiroler Grundsicherungsgesetz LGBl. Nr. 20/2006, idgF 

LGBl.Nr. 09/2010 in Geltung. Das am 31.12.2010 verlautbarte Tiroler Mindestsicherungsgesetz ist teil-

weise rückwirkend mit 01.09.2010 in Kraft getreten, wobei insbesondere Leistungen der hoheitlichen 

Mindestsicherung, welche ab 01.09.2010 gewährt wurden, nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen 

von amtswegen rückwirkend neu zu berechnen waren.  

Aufgabe der Grundsicherung nach dem Tiroler Grundsicherungsgesetz, LGBl. Nr. 20/2006, idgF, war es, 

jenen Menschen, die sich in einer Notlage befinden und die der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen, eine 

entsprechende öffentliche Hilfeleistung zukommen zu lassen, um ihnen damit die Führung eines men-

schenwürdigen Lebens zu ermöglichen. 

Auch das neue Tiroler Mindestsicherungsgesetz hat im Wesentlichen dieselben Ziele und Grundsätze. 

Die Hilfeleistung im Rahmen der Grundsicherung (Mindestsicherung) hat einerseits so rasch wie möglich 

zu erfolgen, sodass grundsätzlich auch bereits bei drohender Notlage eine Hilfeleistung gewährt und 

somit der Eintritt der Notlage abgewendet werden kann (ĂGrundsicherung/Mindestsicherung als Soforthil-

feñ), andererseits hat diese Hilfeleistung so effektiv zu erfolgen, dass der Betroffene nicht auf Dauer auf 

diese Unterst¿tzung angewiesen ist, sondern dadurch seine Selbsthilfefªhigkeit erlangt (ĂHilfe zur Selbst-

hilfeñ). 

 

Bei der Gewährung der Hilfe ist stets auf die individuelle Lebenssituation der hilfesuchenden Person Be-

dacht zu nehmen und bei der Feststellung einer allfälligen Notlage sind alle Umstände des Einzelfalles zu 

berücksichtigen und die Art und der Umfang der Hilfeleistung bestmöglich auf die konkrete Situation ab-

zustimmen (Grundsatz der Individualität). 

Die Grundsicherung (Mindestsicherung) ist lediglich als zweites Netz der sozialen Sicherung konzipiert, 

weshalb sie erst dann zur Anwendung gelangen kann, wenn eigene Mittel bzw. Mittel, welche aufgrund 

anderer gesetzlicher Grundlagen lukriert werden können, nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung 

stehen. 

In einer Notlage im Sinne des Tiroler Grundsicherungsgesetzes bzw. des Tiroler Mindestsicherungsge-

setzes befindet sich eine Person dann, wenn sie nicht oder nicht ausreichend in der Lage ist, ihre exi-

stenziellen Grundbedürfnisse (zB Lebensunterhalt, Wohnen, Schutz bei Krankheit) oder einen spezifi-

schen Bedarf (zB Pflegebedürftigkeit, etc.) aufgrund vorliegender außergewöhnlicher Schwierigkeiten aus 

eigenen Mitteln oder mit Hilfe Dritter abzudecken. 

 

Das Tiroler Grundsicherungsgesetz hat leistungsmäßig zwischen vier Grundsicherungsarten, nämlich der 

ĂHilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltesñ, der ĂHilfe in besonderen Lebenslagenñ, der ĂHilfe zur Arbeitñ 

und der Ă¦bernahme der Bestattungskostenñ unterschieden. 

Das Tiroler Mindestsicherungsgesetz unterscheidet zwischen den Grundleistungen einerseits und den 

sonstigen Leistungen andererseits. Zu den Grundleistungen zählen die Hilfe zur Sicherung des Lebens-

unterhalt, die Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes, der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Entbindung und die Übernahme der Kosten für eine einfache Bestattung. Zu den sonstigen Leistungen 

zählen die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung, die Hilfe zur Arbeit, der Hilfeplan, die Hilfe zur 

Betreuung und Pflege und verschiedene Zusatzleistungen. 
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Weiters wird unterschieden, ob eine Leistung der Grundsicherung/Mindestsicherung hoheitlich dh mit 

Rechtsanspruch der hilfesuchenden Person oder als Hilfe des Landes als Träger von Privatrechten ohne 

Rechtsanspruch der hilfesuchenden Person gewährt wird. 

 

 

3.2 Hoheitliche Grundsicherung/Mindestsicherung 
 

Der hoheitliche Bereich der Grundsicherung umfasste die primär auf die Kernbereiche der materiellen 

Existenzsicherung abstellende Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes. 

Diese Hilfe umfasste die Deckung des Aufwandes für die gewöhnlichen Bedürfnisse wie Unterkunft, Nah-

rung, Bekleidung, Körperpflege und Hausrat sowie den Aufwand für die persönlichen Bedürfnisse, zu 

denen auch die Pflege der Beziehung zur Umwelt und die Teilnahme am kulturellen Leben im angemes-

senen Ausmaß zählt. 

Diese Leistungen wurden entsprechend den Bestimmungen des Grundsicherungsgesetzes nach festen 

Richtsätzen gewährt. Die Höhe der Richtsätze wurde jährlich angepasst (Indexanpassung), wobei eine 

Orientierung am Prozentsatz der Erhöhung der ASVG-Pensionen erfolgte. In den Monaten März, Juni, 

September und Dezember eines jeden Jahres waren bis Ende 2010 Sonderzahlungen im Ausmaß von 

50 % des auf die hilfesuchende Person anzuwendenden Richtsatzes zu gewähren, dies aber erst ab 

einem durchgehenden Unterstützungsbezug von mehr als 3 Monaten. 

Hinsichtlich der Unterkunft bestand die Grundsicherung insbesondere in der Übernahme der Miet-, Be-

triebs- und Heizkosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten unter Berücksichtigung der Grund-

sätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Auch Kautionen, unabdingbare Kosten für die Errichtung 

von Bestandsverträgen und die Kosten einer allfälligen Grundausstattung mit Möbeln und erforderlichem 

Hausrat konnten erforderlichenfalls finanziert werden.  

 

Bei der Unterstützung für die Unterkunft  haben hinsichtlich der Nutzfläche folgende Beschränkungen 

gegolten:  

Einpersonenhaushalt  max 40 m² 

Zweipersonenhaushalt  max. 60 m² 

ab mehr als 2 Personen erhöhte sich die Nutzfläche für jede weitere Person um  10 m² 

höchstens jedoch insgesamt  110 m². 

 

Die Beihilfe für Bekleidung wurde ebenfalls in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten, jedoch unter 

Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gewährt, wobei der Höchstbe-

trag pro Kalenderjahr auf maximal ú 385,00 pro Person beschränkt war. 

Die weiteren Aufwendungen wie zB für Körper- und Gesundheitspflege, Instandhaltung der Bekleidung, 

Kleinhausrat, Reinigung, Bildung und Erholung im angemessenen Ausmaß, Benützung von Verkehrsmit-

teln und sonstige kleinere Bedürfnisse des täglichen Lebens wurden durch die monatliche richtsatzorien-

tierte Leistung für den Lebensunterhalt abgedeckt. 

Neben der Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes sah das Tiroler Grundsicherungsgesetz im hoheit-

lichen Bereich noch folgende weitere Hilfeleistungen vor: 
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Krankenhilfe 

Dabei handelte es sich um Maßnahmen zur Feststellung und Heilung von Krankheiten einschließlich der 

Zahnbehandlung und des Zahnersatzes. 

 

Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen 

Darunter wurden alle im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und der Entbindung stehenden medi-

zinischen, sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen verstanden. 

 

Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung 

Dies betraf Maßnahmen, die notwendig waren, um Minderjährigen die nach ihrer Persönlichkeit erforder-

liche Erziehung und Berufsausbildung zu sichern und ihre Eingliederung in das Erwerbsleben zu ermögli-

chen. 

 

Übernahme der Bestattungskosten 

Diese haben die Kosten eines einfachen ortsüblichen Begräbnisses einschließlich der Kosten für eine 

Überführung innerhalb des Landes oder aus grenznahen Gebieten des In- und Auslandes oder die Kos-

ten einer Überführung in das Ausland bis zu den Kosten eines einfachen ortsüblichen Begräbnisses um-

fasst. 

Für die Entscheidung über Anträge betreffend die Gewährung von Hilfe in besonderen Lebenslagen, von 

Krankenhilfe, von Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen, von Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbe-

fähigung und für die Übernahme von Bestattungskosten war in erster Instanz die jeweilige Bezirksverwal-

tungsbehörde zuständig. Über derartige Anträge war im Verwaltungswege mit Bescheid zu entscheiden. 

Gegen Entscheidungen der Bezirksverwaltungsbehörde bestand die Möglichkeit der Berufung an die 

Landesregierung. 

 

Nach dem neuen Tiroler Mindestsicherungsgesetz wird zwischen den Grundleistungen einerseits und 

den sonstigen Leistungen andererseits unterschieden. 

Zu den Grundleistungen zählen die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die Hilfe zur Sicherung 

des Wohnbedarfes, der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung und die Übernahme der 

Kosten für eine einfache Bestattung.  

Die Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst im Wesentlichen wie bisher den regelmäßig wie-

derkehrenden Aufwand für Nahrung, Bekleidung, Körper- und Gesundheitspflege, Benützung von Ver-

kehrsmitteln, Reinigung, Kleinhausrat und Strom sowie für andere persönliche Bedürfnisse, die eine an-

gemessene soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen. 

Die Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes umfasst im Wesentlichen wie bisher den für die Gewährleis-

tung einer bedarfsgerechten Wohnsituation tatsächlich regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete, 

Betriebskosten, Heizkosten und Abgaben. Es gelten auch dieselben Beschränkungen hinsichtlich der 

Nutzfläche von Wohnungen. 

Der Schutz bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung umfasst alle Sachleistungen und Vergünsti-

gungen, die BezieherInnen einer Ausgleichszulage aus der Pensionsversicherung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung zukommen. Diese Leistung wird nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz nun-

mehr durch Einbeziehung nichtversicherter MindestsicherungsbezieherInnen in die Pflichtversicherung 

nach dem ASVG und Bezahlung der entsprechenden Versicherungsbeiträge gewährt. 

Die Übernahme der Kosten für eine einfache Bestattung bzw. für Überführungen ist wie bisher geregelt. 
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Zu den sonstigen Leistungen, welche hoheitlich gewährt werden, zählen die Hilfe zur Erziehung und Er-

werbsbefähigung und jene Zusatzleistungen, die als einmalige Unterstützung zur Sicherung des Wohn-

bedarfes (Kaution, Möbel, Grundausstattung) bzw. als einmalige Unterstützung zusätzlich zur Grundleis-

tung bei Vorliegen eines besonderen Härtefalles gewährt werden können.  

Die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung umfasst Maßnahmen, die erforderlich sind, um einer 

hilfesuchenden Person die ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und ihren Neigungen entsprechende 

Erziehung, Schulbildung und Berufsausbildung zu sichern und die Eingliederung in das Erwerbsleben zu 

ermöglichen. 

Nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz wird ebenfalls unterschieden, ob eine Leistung der Mindest-

sicherung hoheitlich dh mit Rechtsanspruch der hilfesuchenden Person, oder als Hilfe des Landes oder 

einer Gemeinde als Träger von Privatrechten ohne Rechtsanspruch der hilfesuchenden Person gewährt 

wird. Grundsätzlich werden alle Grundleistungen sowie die Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung 

und bestimmte Zusatzleistungen, die als einmalige Unterstützung zur Sicherung des Wohnbedarfes (Kau-

tion, Möbel, Grundausstattung) bzw. als einmalige Unterstützung zusätzlich zur Grundleistung bei Vorlie-

gen eines besonderen Härtefalles gewährt werden können, hoheitlich gewährt.  

Die übrigen Leistungen werden vom Land bzw. von den Gemeinden als Träger von Privatrechten ge-

währt. Auch die Behördenzuständigkeiten sind im hoheitlichen Bereich nach dem Tiroler Mindestsiche-

rungsgesetz dieselben geblieben wie nach dem Grundsicherungsgesetz. 

 

In den Jahren 2006 bis 2010 galten für die hoheitliche Grundsicherung die in der folgenden Tabelle  

dargestellten Richtsätze, wobei diese bei einer durchgehenden Bezugsdauer von mehr als drei Monaten 

14 mal pro Jahr zur Auszahlung gelangt sind: 

 

Richtsätze 2006 2007 2008 2009 2010 

Alleinstehende ú 421,3 ú 431,2 ú 444,1 ú 459,9 ú 468,2 

Hauptunterstützte ú 360,4 ú 368,9 ú 380,0 ú 393,5 ú 400,6 

Mitunterstützte ohne Familienbeihilfe ú 250,7 ú 256,6 ú 264,3 ú 273,7 ú 278,6 

sonstige Mitunterst. mit Familienbeihilfe ú 140,1 ú 143,4 ú 147,7 ú 152,9 ú 155,7 

Taschengeld § 8 TSHV ú   96,7 ú   99,0 ú 102,0 ú 106,0 ú 108,0 

Tabelle 12: Richtsätze nach dem Tiroler Grundsicherungsgesetz in den Jahren 2006 bis 2010 
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Mit dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz wurden rückwirkend mit 01.09.2010 anstatt dieser Richtstätze 

neue Mindestsätze wie folgt festgelegt, wobei diese nur 12 mal pro Jahr zur Auszahlung gelangen. 

 

Mindestsatz ab 01.09.2010  

Alleinstehende und AlleinerzieherInnen ú 558,0 

Volljährige im gemeinsamen Haushalt ú 418,5 

Ab der dritten volljährigen Person ú 279,0 

Minderjährige mit Anspruch auf Familienbeihilfe ú 184,1 

Taschengeld ú 111,6 

Tabelle 13: Mindestsatz nach dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz ab 01.09.2010 

 

 

Abbildung 9: Entwicklung der Richtsätze im Verhältnis zum Verbraucherpreisindex 

 

Die folgenden Tabellen und Grafiken geben einen Überblick über die wesentlichsten Entwicklungen im 

Bereich der Grundsicherung in den letzten fünf Jahren.  

Die Anzahl der unterstützten Personen ist vor allem von 2008 auf 2009 als Folge der Wirtschaftskrise 

stark angestiegen. Dies gilt auch für die Anzahl der unterstützten Haushalte. Im Jahre 2010 war dieser 

Anstieg nicht mehr so stark. Zu beobachten ist weiters eine kontinuierliche Zunahme der Anzahl an weib-

lichen Personen, welche Unterstützungsleistungen erhalten. Hinsichtlich der Altersstufen sind die größten 

Steigerungen bei BezieherInnen zwischen 15 und 40 Jahren festzustellen.  
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Unterstützte Personen nach Unterstützungsform 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Alleinstehende 2.981 3.058 3.026 3.243 3.464 

Hauptunterstützte 2.990 3.119 3.221 3.623 3.710 

Sonstige Unterstützte 885 869 738 737 646 

Mitunterstützte mit FB 2.172 2.303 2.273 2.575 2.516 

Mitunterstützte ohne FB 981 1.037 953 1.105 1.178 
  

    

Summe der Unterstützten 10.009 10.386 10.211 11.283 11.514 

Tabelle 14: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Unterstützungsform 

 

 

Prozentmäßige Verteilung der unterstützten Personen  
nach Unterstützungsform 

 
2006 2007 200 2009 2010 

Alleinstehende 29,8% 29,4% 29,6% 28,7% 30,1% 

Hauptunterstützte 29,9% 30,0% 31,6% 32,1% 32,2% 

Sonstige Unterstützte 8,8% 8,4% 7,2% 6,6% 5,6% 

Mitunterstützte mit FB 21,7% 22,2% 22,3% 22,8% 21,9% 

Mitunterstützte ohne FB 9,8% 10,0% 9,3% 9,8% 10,2% 
   

 

 

Summe der Unterstützten 100 % 100 % 100 % 100,0% 100,0% 

Tabelle 15: Prozentmäßige Verteilung der unterstützten Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach 
Unterstützungsform 
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Unterstützte Haushalte nach Bezirk 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung  
2009 auf 2010 

 Innsbruck-Stadt 3.313 3.459 3.254 3.402 3.721 9,4% 

Imst  384 394 369 388 326 -16,0% 

Innsbruck-Land 1.470 1.500 1.580 1.807 1.855 2,7% 

Kitzbühel  227 177 190 197 185 -6,1% 

Kufstein  719 747 752 829 737 -11,1% 

Landeck  202 222 214 253 249 -1,6% 

Lienz  98 87 85 87 90 3,4% 

Reutte  106 98 122 133 125 -6,0% 

Schwaz  337 362 428 507 552 8,9% 
 

   
  

 

Tirol ohne Innsbruck-Stadt 3.543 3.587 3.740 4.201 4.119 -2,0% 
 

   
  

 

Gesamt 6.856 7.046 6.994 7.603 7.840 3,1% 

Tabelle 16: Unterstützte Haushalte in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Unterstützte Haushalte in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk  
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Unterstützte Personen nach Bezirk 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2009 auf 2010   

Innsbruck-Stadt 4.715 5.016 4.674 4.919 5.271 7,2% 

Imst 514 556 530 559 450 -19,5% 

Innsbruck-Land 2.268 2.304 2.397 2.717 2.820 3,8% 

Kitzbühel 330 263 275 275 260 -5,5% 

Kufstein 1.029 1.043 960 1.161 1.052 -9,4% 

Landeck 301 335 308 378 376 -0,5% 

Lienz 139 126 126 137 166 21,2% 

Reutte 194 193 218 253 234 -7,5% 

Schwaz 519 550 723 884 885 0,1% 
  

    

 

Gesamt 10.009 10.386 10.211 11.283 11.514 2,0% 

Tabelle 17: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Unterstützte Personen je 1.000 EinwohnerInnen 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Innsbruck-Stadt 40,1 42,4 39,6 41,3 43,9 

Imst 9,2 9,9 9,3 9,8 7,8 

Innsbruck-Land 14,0 14,1 14,6 16,4 17,0 

Kitzbühel 5,4 4,3 4,4 4,4 4,2 

Kufstein 10,4 10,5 9,6 11,6 10,4 

Landeck 6,8 7,6 7,0 8,6 8,5 

Lienz 2,7 2,5 2,5 2,7 3,3 

Reutte 6,1 6,0 6,8 7,9 7,4 

Schwaz 6,7 7,0 9,2 11,2 11,2 
  

    

Tirol 14,3 14,8 14,5 15,9 16,2 

Tabelle 18: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung je 1.000 EinwohnerInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung je 1.000 EinwohnerInnen 

 

 

Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

 
absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil 

männlich 4.938 49,3% 5.072 48,8% 4.915 48,1% 5.444 48,3% 5.476 47,6% 

weiblich 5.071 50,7% 5.314 51,2% 5.296 51,9% 5.839 51,7% 6.038 52,4% 
   

  

  

  

Gesamt 10.009 100% 10.386 100% 10.211 100% 11.283 100% 1.1514 100% 

Tabelle 19: Unterstützte Personen nach Geschlecht in der hoheitlichen Grundsicherung 
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Abbildung 13: Unterstützte Personen nach Geschlecht in der hoheitlichen Grundsicherung 

 

 

Unterstützte Personen nach Alter 

Alter 

2006 2007 2008 2009 2010 Entwicklung 
2009 auf 2010 

Anteil Anteil Anteil Personen Anteil Personen Anteil 

00-05 7,9% 8,1% 7,4% 921 8,2% 860 7,5% -6,6% 

06-14 10,8% 11,0% 11,4% 1.271 11,3% 1.265 11,0% -0,5% 

15-19 5,2% 5,1% 5,7% 654 5,8% 680 5,9% 4,0% 

20-39 38,1% 38,1% 37,1% 4.236 37,5% 4.456 38,7% 5,2% 

40-59 30,8% 30,5% 31,0% 3.396 30,1% 3.453 30,0% 1,7% 

60-74 5,8% 5,8% 5,9% 666 5,9% 659 5,7% -1,1% 

75+ 1,4% 1,4% 1,5% 139 1,2% 141 1,2% 1,4% 

 
 

 
 

     

Gesamt 100 % 100% 100% 1.1283 100% 1.1514 100% 2,0% 

Tabelle 20: Unterstützte Personen nach Alter in der hoheitlichen Grundsicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Unterstützte Personen nach Alter in der hoheitlichen Grundsicherung 
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Abbildung 15: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Staatszugehörigkeit 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Unterstützte Personen nach Staatszugehörigkeit in der hoheitlichen Grundsicherung in den Jahren 
2007 bis 2010 
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Unterstützte Personen nach Staatszugehörigkeit 2009 nach Bezirk 

  
Österreich Anteil 

andere  
EU-Staaten 

Anteil 
andere 
Staaten 

Anteil 
Summe  
Bezirke 

Innsbruck-Stadt 3.656 74,3% 341 6,9% 922 18,8% 4.919  

Imst 424 75,8% 51 9,1% 84 15,1% 559  

Innsbruck-Land 1.890 69,6% 210 7,7% 617 22,7% 2.717  

Kitzbühel 192 70,1% 40 14,4% 43 15,5% 275  

Kufstein 777 66,9% 158 13,6% 226 19,5% 1.161  

Landeck 308 81,3% 27 7,2% 43 11,5% 378  

Lienz 109 79,4% 0 0,0% 28 20,6% 137  

Reutte 152 59,9% 41 16,2% 60 23,9% 253  

Schwaz 660 74,7% 90 10,2% 134 15,1% 884  

Tabelle 21: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Staatszugehörigkeit 2009 nach Bezirk 

 

 

Unterstützte Personen nach Staatszugehörigkeit 2010 nach Bezirk 

  
Österreich Anteil 

andere  
EU-Staaten 

Anteil 
andere 

 Staaten 
Anteil 

Summe  
Bezirke 

Innsbruck-Stadt 3.751  71,1% 488  9,3% 1.032  19,6% 5.271  

Imst 338  75,1% 34  7,6% 78  17,3% 450  

Innsbruck-Land 1.948  69,1% 217  7,7% 655  23,2% 2.820  

Kitzbühel 164  63,3% 53  20,3% 43  16,4% 260  

Kufstein 696  66,2% 128  12,2% 228  21,6% 1.052  

Landeck 300  79,7% 22  5,9% 54  14,4% 376  

Lienz 113  68,3% 3  1,8% 50  29,9% 166  

Reutte 157  67,0% 42  18,0% 35  15,0% 234  

Schwaz 657  74,2% 96  10,8% 132  15,0% 885  

Tabelle 22: Unterstützte Personen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Staatszugehörigkeit 2010 nach Bezirk 
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3.2.1 Kostenentwicklung der hoheitlichen Grundsicherung 

 

Die anfallenden Kosten der Jahre 2006 bis 2010 aus der hoheitlichen Grundsicherung werden aufgrund 

der im Tiroler Grundsicherungsgesetz festgesetzten Kostentragungspflicht (§ 15 TGSG) vom Land und 

den Gemeinden im Verhältnis von 65 : 35 übernommen. Die dargestellten Ausgaben, Einnahmen und der 

Nettoaufwand in Euro basieren auf der jeweiligen Endabrechnung der hoheitlichen Grundsicherung. 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2009 auf 2010 

Ausgaben 23.075.679 25.079.352 26.084.861 28.107.931 28.523.490 1,5% 

Einnahmen 4.554.058 2.330.732 2.150.189 2.356.368 2.656.777 12,7% 

Nettoaufwand 18.521.621 22.748.620 23.934.672 25.751.563 25.866.713 0,4% 

Tabelle 23: Kostenentwicklung in der hoheitlichen Grundsicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Kostenentwicklung in der hoheitlichen Grundsicherung 
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Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis der Aufwendungen zwischen dem Land Tirol und den Gemein-

den für die Maßnahmen der hoheitlichen Grundsicherung sowie die von den unterstützten Personen bzw. 

von Drittverpflichteten eingehobenen Kostenersätze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Tragung der Kosten in der hoheitlichen Grundsicherung 
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Nachstehend werden die Ausgaben, die Einnahmen und der Nettoaufwand in der hoheitlichen Grundsi-

cherung in den Jahren 2006 bis 2010 bezirksweise dargestellt: 

 

Ausgaben in der hoheitlichen Grundsicherung in ú 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Innsbruck-Stadt 11.288.561 12.553.654 12.221.794 12.912.811 13.316.277 

Imst 1.551.830 1.503.939 1.613.119 1.606.492 1.244.623 

Innsbruck-Land 6.018.470 6.686.226 7.337.481 7.968.017 8.344.698 

Kitzbühel 525.336 431.301 499.460 520.675 466.996 

Kufstein 1.400.087 1.427.435 1.534.635 1.568.198 1.515.620 

Landeck 789.113 828.133 814.287 1.062.032 1.023.590 

Lienz 206.753 174.066 186.895 174.623 188.440 

Reutte 354.880 330.743 396.263 474.762 459.059 

Schwaz 940.649 1.143.855 1.480.927 1.820.321 1.964.187 
      

Gesamt 23.075.679 25.079.352 26.084.861 28.107.931 28.523.490 

Tabelle 24: Ausgaben in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Ausgaben in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Einnahmen in der hoheitlichen Grundsicherung in ú  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Innsbruck-Stadt 823.623 934.075 767.107 828.991 1.030.483 

Imst 481.022 202.161 129.212 172.456 211.209 

Innsbruck-Land 1.675.126 466.153 447.488 548.667 606.678 

Kitzbühel 212.078 104.774 196.107 124.619 169.426 

Kufstein 579.642 331.210 291.796 312.315 308.399 

Landeck 256.561 114.410 84.960 99.489 114.312 

Lienz 108.808 23.698 57.266 42.763 25.911 

Reutte 102.276 33.035 37.146 27.435 24.744 

Schwaz 314.922 121.216 139.107 199.634 165.615 
      

Gesamt 4.554.058 2.330.732 2.150.189 2.356.368 2.656.777 

Tabelle 25: Einnahmen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

Anmerkung:  

Die hohen Einnahmen aus dem Jahr 2006 resultieren aus der Auflösung der durch die Strafgelder entstandenen 

¦berlinge im AusmaÇ von ú 2.266.655. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Einnahmen in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Nettoaufwand in der hoheitlichen Grundsicherung in ú 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf2010 

Innsbruck-Stadt 10.464.938 11.619.579 11.454.687 12.083.822 12.285.793 17,4% 

Imst 1.070.807 1.301.778 1.483.907 1.434.036 1.033.413 -3,5% 

Innsbruck-Land 4.343.341 6.220.075 6.889.994 7.419.350 7.738.020 78,2% 

Kitzbühel 313.259 326.527 303.353 396.056 297.571 -5,0% 

Kufstein 820.446 1.096.224 1.242.838 1.255.882 1.207.221 47,1% 

Landeck 532.553 713.723 729.327 962.543 909.279 70,7% 

Lienz 97.945 150.367 129.629 131.860 162.529 65,9% 

Reutte 252.605 297.708 359.117 447.327 434.316 71,9% 

Schwaz 625.727 1.022.639 1.341.820 1.620.687 1.798.572 187,4% 

 
 
 

  
 

  

Gesamt 18.521.621 22.748.620 23.934.672 25.751.563 25.866.713 39,7% 

 Tabelle 26: Nettoaufwand in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Nettoaufwand in der hoheitlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Ausgaben nach Leistungsarten in ú 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung  
2006 auf 2010 

Ernährung u. sonst. 
Erfordernisse 8.363.966 9.049.539 9.225.632 10.032.258 10.626.152 27,0% 

Unterkunft 9.094.036 10.112.953 10.513.618 11.360.997 12.036.848 32,4% 

Beheizung und  
Bekleidung 613.531 623.304 676.323 821.599 898.653 46,5% 

Krankenhilfe 2.569.783 2.852.777 3.199.390 3.355.612 2.841.206 10,6% 

Verpflegskosten in 
Heimen u. Anstalten 808.392 692.317 805.645 688.015 624.063 -22,8% 

Sonstige  
Zuwendungen 1.625.971 1.748.462 1.664.253 1.849.450 1.496.568 -8,0% 
       

Gesamt 23.075.679 25.079.352 26.084.861 28.107.931 28.523.490 23,6% 

Tabelle 27: Ausgaben in der hoheitlichen Grundsicherung nach Leistungsarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 22: Ausgaben in der hoheitlichen Grundsicherung nach Leistungsarten 
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3.3 Privatrechtliche Grundsicherung/Mindestsicherung 
 

Sowohl nach dem Tiroler Grundsicherungsgesetz als auch nach dem neuen Tiroler Mindestsicherungs-

gesetz gewähren das Land Tirol und die Gemeinden in vielen Bereichen zusätzliche Hilfestellungen als 

Träger von Privatrechten.  

Im Gegensatz zu den hoheitlich zu gewährenden Leistungen der Grundsicherung/Mindestsicherung be-

steht auf derartige Leistungen kein Rechtsanspruch. Die Erledigung derartiger Anträge erfolgt nicht in 

Bescheidform, weshalb dagegen auch kein Rechtsmittel zulässig ist. 

 

Das Tiroler Grundsicherungsgesetz hatte im Privatrechtsbereich folgende Unterstützungen vorgesehen: 

 

Hilfe zur Arbeit 

Die Hilfe zur Arbeit diente dazu, Langzeitarbeitslosen den (Wieder)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu er-

leichtern. Der/die EmpfängerIn von Grundsicherung sollte bei der Erlangung eines sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses unterstützt werden, wenn und soweit dies von dritter Seite nicht 

möglich war. Diese Grundsicherungsleistung war somit gegenüber Leistungen des Arbeitsmarktservices 

ebenfalls nur subsidiär. Die Hilfe zur Arbeit konnte nur jenen Personen gewährt werden, die seit mehr als 

sechs Monaten eine Leistung der Grundsicherung bezogen haben, arbeitsfähig und arbeitswillig sowie 

seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos waren. 

 

Vorbeugende Gesundheitshilfe 

Die vorbeugende Gesundheitshilfe umfasste Maßnahmen zur Abwehr einer Erkrankung oder eines sons-

tigen Gesundheitsschadens. 

 

Erstellung eines Hilfeplans 

Die Erstellung eines Hilfeplans diente der zielorientierten Unterstützung des Hilfsbedürftigen, um durch 

Festlegung konkreter Lösungsschritte möglichst aus der Situation der Hilfsbedürftigkeit gelangen zu kön-

nen und ein von der Grundsicherung weitestgehend unabhängiges Leben zu führen. 

 

Persönliche Hilfe 

Die persönliche Hilfe umfasste die Betreuung, die Anleitung und die Beratung durch Einrichtungen der 

freien Wohlfahrtspflege in Angelegenheiten der Grundsicherung und in sonstigen sozialen Angelegenhei-

ten zur Bewältigung einer Notlage. 

 

Zusatzhilfe 

In Form von Sachleistungen, Darlehen oder einmaligen, nicht rückzahlungspflichtigen Beihilfen konnte 

eine Zusatzhilfe gewährt werden, wenn der besondere Bedarf durch eine im Verwaltungswege zu gewäh-

rende Leistung nicht ausreichend abgedeckt werden konnte oder die Besonderheiten des Einzelfalls dies 

erforderten. 

 

Familienhilfe 

Die Familienhilfe umfasste Maßnahmen, die der Weiterführung des Haushaltes, der Erhaltung eines ge-

ordneten Familienlebens und der sozialen Eingliederung von Familien dienten. 
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Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände 

siehe Punkt 3.6 ĂTiroler Grundsicherung/Mindestsicherungsfondsñ 

 

Hilfe für alte Personen (Personen mit Pflegegeld höchstens der Stufe 2) 

Die Hilfe für alte Personen umfasste Maßnahmen zur Überwindung altersbedingter Schwierigkeiten. 

siehe Punkt 3.4 Ăprivatrechtliche Grundsicherung in Alten- und Pflegeheimenñ 

 

Hilfe für pflegebedürftige Personen (Personen mit Pflegegeld mindestens der Stufe 3) 

Die Hilfe für pflegebedürftige Personen umfasste Maßnahmen, die aufgrund der Pflegebedürftigkeit des 

Hilfesuchenden notwendig sind. Als pflegebedürftig war anzusehen, wer infolge einer Krankheit oder 

eines Gebrechens der Betreuung und Hilfe bedurfte. 

siehe Punkt 3.4 Ăprivatrechtliche Grundsicherung in Alten- und Pflegeheimenñ 

 

Zuständigkeit für die Gewährung von privatrechtlichen Hilfeleistungen: 

Á Die Gewährung der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der persönlichen Hilfe, der Zusatzhilfe, der 

Hilfe zur Arbeit und die Erstellung eines Hilfeplans oblag den Bezirksverwaltungsbehörden. 

Á Die Gewährung der Hilfe für pflegebedürftige Personen oblag der Landesregierung. 

Á Die Gewährung der Hilfe für alte Personen und der Familienhilfe oblag den Gemeinden. 

Á Die Gewährung der Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände oblag dem Tiroler 

Grundsicherungsfonds. 

 

Nach dem neuen Tiroler Mindestsicherungsgesetz umfassen die privatrechtlich zu gewährenden Leistun-

gen folgende Maßnahmen: 

 

Hilfe zur Arbeit 

Die Hilfe zur Arbeit umfasst Maßnahmen zur Unterstützung der Erlangung eines sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnisses. 

 

Hilfeplan 

Ein Hilfeplan umfasst die zur zielorientierten Unterstützung der MindestsicherungsbezieherInnen erforder-

lichen Maßnahmen, wie zB Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen sowie Zahlungs-, Entwicklungs-, 

Behandlungs- und Therapiepläne. 

 

Zusatzleistungen nach § 14 Abs. 1 und 2 

Á Zur Vermeidung besonderer Härtefälle können zusätzlich zu Grundleistungen einerseits monatli-

che oder einmalige Sachleistungen oder Geldleistungen bzw. bei Bedarf eine angepasste Unter-

stützung zur Hilfe zur Arbeit gewährt werden. 

Á Unabhängig vom Bezug einer Grundleistung kann ebenfalls zur Vermeidung besonderer Härte-

fälle eine Hilfe zur Sicherung des Wohnbedarfes durch die Übernahme der Kosten und Abgaben 

für eine Wohnung auch dann, wenn diese die ortsüblichen Kosten und Abgaben für eine Woh-

nung mit der entsprechenden haushaltsbezogenen Höchstnutzfläche übersteigen, gewährt  

werden. 

 

Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände 

siehe Punkt 3.6 ĂTiroler Grundsicherungs/Mindestsicherungsfondsñ 
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Hilfe zur Betreuung und Hilfe zur Pflege 

Die Hilfe zur Betreuung umfasst die zur Deckung des Betreuungsbedarfes erforderlichen Maßnahmen. 

Als betreuungsbedürftig gilt, wer insbesondere infolge altersbedingter Beeinträchtigungen, die mit dem im 

Alter fortschreitenden Abbau der körperlichen Funktionen und geistigen Fähigkeiten zusammenhängen, 

der Betreuung bedarf und Pflegegeld höchstens der Stufe zwei nach den bundes- oder landesrechtlichen 

Vorschriften bezieht. 

Die Hilfe zur Pflege umfasst die zur Deckung des Pflegebedarfes erforderlichen Maßnahmen. Pflegebe-

dürftig ist, wer infolge einer Krankheit oder eines Gebrechens der Pflege bedarf und Pflegegeld zumin-

dest der Stufe drei nach den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften bezieht. 

 

Die Hilfe zur Betreuung und die Hilfe zur Pflege können als Leistung der stationären Pflege, der mobilen 

Pflege, der Kurzzeitpflege und der Tagespflege gewährt werden. 

Á Die stationäre Pflege umfasst die stationäre Unterbringung, Betreuung und Pflege in Anstalten, 

Heimen oder auf Pflegeplätzen. 

Á Die mobile Pflege umfasst die häusliche Betreuung und Pflege durch Pflegedienste sowie Maß-

nahmen zur Erhaltung der Selbstständigkeit bei altersbedingten Beeinträchtigungen. Sie umfasst 

weiters die teilweise Übernahme der Kosten für Hilfsmittel für die häusliche Betreuung und Pfle-

ge sowie für die Erhaltung der Selbstständigkeit bei altersbedingten Beeinträchtigungen. 

Á Die Kurzzeitpflege umfasst die zeitlich befristete (max. 28 Tage pro Jahr) stationäre oder mobile 

Pflege im Fall der Verhinderung der Hauptpflegeperson oder im Fall einer akuten Notsituation 

nach einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt mit dem Ziel der Entlastung pflegender Ange-

höriger. 

Á Die Tagespflege umfasst die tageweise bzw. halbtageweise (max. an 200 Tagen pro Jahr) Un-

terbringung, Betreuung und Pflege in von Leistungserbringern betriebenen Einrichtungen mit 

dem Ziel der Entlastung pflegender Angehöriger. Sie umfasst weiters die teilweise Übernahme 

der Kosten für damit im Zusammenhang stehende entgeltliche Fahrtdienste. 

 

Zuständigkeit für die Gewährung von privatrechtlichen Hilfeleistungen: 

Á Die Gewährung der einzelnen Leistungen der Hilfe zur Betreuung und der Hilfe zur Pflege obliegt 

der Landesregierung. 

Á Hinsichtlich der Gewährung der stationären Pflege für betreuungsbedürftige Personen (Personen 

mit Pflegegeld höchstens der Stufe 2) liegt die Zuständigkeit bei der einzelnen Wohnsitzgemein-

de der/des Hilfesuchenden.  

Á Die Gewährung der Hilfe zur Arbeit, der einzelnen Zusatzleistungen und die Erstellung eines Hil-

feplans obliegt weiterhin den Bezirksverwaltungsbehörden. 

  



 
 
 

49 Grundsicherung/Mindestsicherung 

3.4 Privatrechtliche Grundsicherung in Alten- und  
Pflegeheimen (Hilfe für pflegebedürftige Personen) 

 

Den kostenintensivsten Leistungsbereich der Grundsicherung stellt die Hilfe für pflegebedürftige Perso-

nen dar. Diese umfasst einerseits die Hilfe für alte Personen (Pflegestufen 0 - 2) und andererseits die 

Hilfe für pflegebedürftige Personen (Pflegestufen 3 - 7).  

Die Hilfe für pflegebedürftige Personen beinhaltet Maßnahmen, die aufgrund der Pflegebedürftigkeit einer 

Person notwendig sind. Als pflegebedürftig ist anzusehen, wer infolge einer Krankeit oder eines Gebre-

chens einer Betreuung und Hilfe bedarf. Die Hilfe für alte Personen umfasst Maßnahmen zur Überwin-

dung altersbedingter Schwierigkeiten. Die Gewährung der Hilfe für pflegebedürftige Personen fällt in die 

Zuständigkeit der Landesregierung. Die Gewährung der Hilfe für alte Personen ist Aufgabe der Gemein-

den. 

Konkret wird im Rahmen der Hilfe für pflegebedürftige bzw. alte Personen, die sich grundsicherungs-

rechtlich in einer Notlage befinden, die Finanzierung der Unterbringung in einem Altenwohn- oder Pflege-

heim aus Mitteln der Grundsicherung übernommen, soweit hiefür die eigenen Mittel nicht ausreichen. 

Eine Notlage im grundsicherungsrechtlichen Sinn liegt bei einer in einem Altenwohn- oder Pflegeheim 

befindlichen Person dann vor, wenn ihre eigenen Mittel für die Abdeckung der anfallenden Unterbrin-

gungskosten nicht ausreichen. Zu den eigenen Mitteln zählen dabei neben den laufenden Einnahmen (zB 

Pension, Pflegegeld, etc.) auch Vermögen, bewegliche und unbewegliche Sachen sowie sonstige Ver-

mögenswerte wie etwa vertragliche Ansprüche (zB Pflegeverpflichtung, Fruchtgenussrecht). 

Für die Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim sind von der untergebrachten pflegebedürftigen 

Person einerseits 80 % ihrer Nettopension (ohne Sonderzahlungen) sowie andererseits das gesamte 

Pflegegeld abzüglich eines monatlichen Taschengeldes (10 % des Pflegegeldes der Stufe 3) als Eigen-

leistung zu erbringen. Darüber hinaus hat eine solche Person auch ihr Vermögen bis auf einen Freibetrag 

in Hºhe von ú 7.000,00 und ihre sonstigen Anspr¿che einzusetzen. Die darüber hinaus anfallenden un-

gedeckten Kosten werden vom Grundsicherungsträger übernommen. 

Diese Leistungen werden vom Land Tirol bzw. von den Gemeinden als Träger von Privatrechten erbracht 

bzw. vollzogen. Auf diese Leistungen besteht kein Rechtsanspruch und werden diese auch nicht mit ho-

heitlichem Bescheid erledigt. 

Im Berichtszeitraum wurde hinsichtlich der Abrechnung von Heimkosten insoferne eine Umstellung vor-

genommen, als dass die von den einzelnen BewohnerInnen anteilig für die Finanzierung des Heimplatzes 

zu verwendenden Pensionen und Pflegegelder, soferne eine Mitfinanzierung über die Grundsicherung 

erfolgt, direkt von den pensionsauszahlenden Stellen an den Kostenträger Land überwiesen werden (Le-

galzession). Die im Heim untergebrachten Personen erhalten in der Regel nur mehr 20 % der Pension 

und das Pflegegeldtaschengeld (10 % der Stufe 3) direkt ausbezahlt. 

 

In den 83 Tiroler Altenwohn- und Pflegeheimen, welche mit dem Land Tirol eine Tarifvereinbarung abge-

schlossen haben, standen im Jahre 2009 5.419 Wohnheim- und Pflegeheimplätze und im Jahre 2010 

5.554 Wohnheim- und Pflegeheimplätze zur Verfügung. Der überwiegende Teil dieser Heime sind ge-

meindeeigene Einrichtungen bzw. Einrichtungen eines Gemeindeverbandes oder einer Kapitalgesell-

schaft im ausschließlichen Eigentum einer Gemeinde. Einzelne Häuser gehören Stiftungen oder Orden. 

 

Die Auflistung der Tiroler Altenwohn- und Pflegeheime, die eine Tarifvereinbarung mit dem Land Tirol 

abgeschlossen haben, befindet sich im Anhang.  
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Die Anzahl der Wohn- und Pflegeheimplätze sowie der Personalstand in den Tiroler Heimen hat sich in 

den Jahren 2006 bis 2010 wie folgt entwickelt:  

 

Tabelle 28: Anzahl der Wohn- und Pflegeheimplätze, die mit dem Land Tirol eine Tarifvereinbarung haben 

 

Anmerkung:  

Wohnheimplätze stehen Personen mit Betreuungsbedarf sowie Personen mit Pflegebedarf bis zur Pflegegeldstufe 2 

zur Verfügung; Pflegeheimplätze Personen mit Pflegebedarf ab der Pflegegeldstufe 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Anzahl der Wohn- und Pflegeheimplätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 29: Entwicklung Wohnheimplätze im Bezirk (Pflegegeldstufe 1 und 2) 

 

Anzahl der Wohn- und Pflegeheimplätze 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

Wohnheimplätze 1.144 1.180 1.228 1.221 1.144 0,0%  

Pflegeheimplätze 3.871 4.005 3.976 4.198 4.410 13,9%  
 

 

    

 

Gesamt 5.015 5.185 5.204 5.419 5.554 10,8%  

Entwicklung Wohnheimplätze im Bezirk 
(Pflegegeldstufe 1 und 2) 

 2007 2008 2009 2010 
Entwicklung 

2007 auf 2010 

Innsbruck-Stadt 270 268 262 258 -4,4% 

Imst 41 50 79 63 53,7% 

Innsbruck-Land 287 301 298 285 -0,7% 

Kitzbühel 151 144 147 128 -15,2% 

Kufstein 205 214 203 198 -3,4% 

Landeck 38 45 41 38 0,0% 

Lienz 90 100 82 82 -8,9% 

Reutte 15 13 15 14 -6,7% 

Schwaz 83 93 94 78 -6,0% 
 

     

Gesamt 1.180 1.228 1.221 1.144 -3,1% 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Wohnheimplätze
Pflegeheimplätze

2006 2007 2008 2009 2010



 
 
 

51 Grundsicherung/Mindestsicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle 30: Entwicklung Pflegeplätze in Heimen im Bezirk (ab Pflegegeldstufe 3) 

 

 

 
Heimplätze gesamt 

Heimplätze je 1.000 
EinwohnerInnen 

 
2009 2010 2009 2010 

Innsbruck-Stadt 1.122 1.182 9,4 9,8 

Imst 365 379 6,4 6,6 

Innsbruck-Land 1.462 1.488 8,8 9,0 

Kitzbühel 438 440 7,1 7,1 

Kufstein 762 768 7,6 7,6 

Landeck 302 309 6,8 7,0 

Lienz 355 363 7,1 7,3 

Reutte 127 133 4,0 4,2 

Schwaz 486 492 6,2 6,2 

 
   

 

Tirol 5.419 5.554 7,6 7,8 

Tabelle 31: Heimplätze je 1.000 EinwohnerInnen nach Bezirk 

 

  

Entwicklung Pflegeplätze in Heimen im Bezirk 
(ab Pflegegeldstufe 3) 

 2007 2008 2009 2010 
Entwicklung 

2007 auf 2010 

Innsbruck-Stadt 839 842 860 924 10,1% 

Imst 242 235 286 316 30,6% 

Innsbruck-Land 1.108 1.099 1.164 1.203 8,6% 

Kitzbühel 272 286 291 312 14,7% 

Kufstein 557 554 559 570 2,3% 

Landeck 254 248 261 271 6,7% 

Lienz 256 246 273 281 9,8% 

Reutte 94 105 112 119 26,6% 

Schwaz 383 361 392 414 8,1% 
 

     

Gesamt 4.005 3.976 4.198 4.410 10,1% 
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Der Personalstand in den Tiroler Altenwohn- und Pflegeheimen hat sich in den Jahren 2006 bis 2010 wie 

folgt entwickelt: 

 

 

Im Bereich der Pflege und Betreuung 

 

Personalstruktur im Wohn- und Pflegeheimbereich 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

Dipl. Gesundheits- und 
Krankenpfleger/schwester 467 512 567 584 648 38,8% 

PflegehelferIn, AltenfachbetreuerIn  
FamilienhelferIn 1.393 1.487 1.504 1.606 1.686 21,0% 

sonst. MitarbeiterIn im Pflegebereich 286 280 260 236 240 -16,1% 

  
     

Gesamt 2.146 2.279 2.331 2.426 2.574 19,9% 

Tabelle 32: Personalstruktur im Wohn- und Pflegeheimbereich (Vollzeitäquivalente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Personalstruktur im Wohn- und Pflegeheimbereich (Vollzeitäquivalente) 
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Im Verwaltungs- und Funktionsbereich 

 

Personalstruktur im Funktionsbereich 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

Heimleitung 58 56 57 60 59 1,7% 

Verwaltung 85 91 91 97 110 29,4% 

Küche 346 362 355 382 379 9,5% 

Wäscherei, Reinigung 575 659 673 694 670 16,5% 

    
   

Gesamt 1.064 1.168 1.176 1.233 1.218 14,5% 

Tabelle 33: Personalstruktur im Funktionsbereich (Vollzeitäquivalente) 

 

 

Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, dass in den Jahren 2006 bis 2010 vor allem im Pflege- und Betreu-

ungsbereich eine massive Erhöhung des Personalstandes eingetreten ist, während dies im Funktionsbe-

reich nur zu einem geringeren Teil notwendig war. Daraus lässt sich ableiten, dass in den vergangenen 

Jahren eine wesentliche Verbesserung in der Pflegequalität möglich wurde. Aus dem Umstand, dass die 

prozentuelle Erhöhung des Personalstandes im Pflegebereich um rund 39 % bei den Diplompflegekräften 

bzw. 21 % bei den PflegehelferInnen wesentlich höher liegt als die Zunahme der Anzahl der Heimplätze 

zeigt weiter deutlich auf, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, eine wesentliche Qualitätsverbesse-

rung in den Tiroler Altenwohn- und Pflegeheimen zu erreichen. Tirol ist mit dem sich aus diesen Zahlen 

ergebenen Personalschlüssel im Vergleich der Bundesländer gut positioniert.  

 

Datenquellen hinsichtlich Anzahl der Heimplätze und Personalstand: Meldungen der Altenwohn- und 

Pflegeheime anläßlich der Kalkulationseinbringung für das jeweilige Rechnungsjahr. 
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3.4.1 Kostenentwicklung der privatrechtlichen Grundsicherung 

 

Die im Rahmen der privatrechtlichen Grundsicherung für die Hilfe für pflegebedürftige Personen (Pflege-

stufe 3 und höher) anfallenden Kosten werden aufgrund der im Tiroler Grundsicherungsgesetz festge-

setzten Kostentragungspflicht (§ 15 TGSG) vom Land und von den Gemeinden im Verhältnis von 65 : 35 

übernommen. Die dargestellten Ausgaben, Einnahmen und der Nettoaufwand basieren auf der jeweiligen 

Endabrechnung der privatrechtlichen Grundsicherung. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Entwicklung 

2006 auf 2010 

Ausgaben 86.629.555 90.143.167 96.067.914 108.813.389 119.412.860 37,8% 

Einnahmen 48.308.538 50.607.066 53.335.569 56.906.092 72.661.247 50,4% 

Nettoaufwand 38.321.017 39.536.101 42.732.345 51.907.297 46.751.613 22,0% 

Tabelle 34: Kostenentwicklung in der privatrechtlichen Grundsicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Kostenentwicklung in der privatrechtlichen Grundsicherung 
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Die folgende Grafik zeigt das Verhältnis der Aufwendungen zwischen dem Land Tirol und den Gemein-

den für die Maßnahmen der privatrechtlichen Grundsicherung sowie die von den unterstützten Personen 

bzw. von Drittverpflichteten eingehobenen Kostenersätze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Tragung der Kosten in der privatrechtlichen Grundsicherung 2010 
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Nachstehend werden die Ausgaben, die Einnahmen und der Nettoaufwand in der privatrechtlichen 

Grundsicherung in den Jahren 2006 bis 2010 bezirksweise dargestellt: 

 

Ausgaben in der privatrechtlichen Grundsicherung in ú  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

Innsbruck-Stadt 27.607.565 28.335.384 28.833.475 32.029.620 34.076.650 23,4% 

Imst 4.414.376 5.099.504 5.291.910 6.343.982 7.807.881 76,9% 

Innsbruck-Land 18.590.351 19.858.964 21.223.136 23.964.477 26.318.107 41,6% 

Kitzbühel 4.398.518 4.539.748 5.328.834 6.564.252 7.392.725 68,1% 

Kufstein 10.126.749 11.050.832 11.302.590 13.062.630 13.861.062 36,9% 

Landeck 4.441.221 4.465.255 5.137.955 6.078.419 6.716.109 51,2% 

Lienz 6.266.363 6.310.497 6.624.784 7.121.132 8.160.700 30,2% 

Reutte 1.860.726 2.027.481 2.595.157 2.637.706 3.355.565 80,3% 

Schwaz 8.923.686 8.455.502 9.730.073 11.011.171 11.724.061 31,4% 
       

Gesamt 86.629.555 90.143.167 96.067.914 108.813.389 119.412.860 37,8% 

Tabelle 35: Ausgaben in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 27: Ausgaben in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Einnahmen in der privatrechtlichen Grundsicherung in ú  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

Innsbruck-Stadt 14.743.916 15.178.937 15.236.498 16.117.798 20.710.150 40,5% 

Imst 2.536.433 2.949.561 2.997.007 3.370.614 4.690.753 84,9% 

Innsbruck-Land 10.538.776 11.375.109 11.998.996 12.661.942 15.739.847 49,4% 

Kitzbühel 2.602.387 2.717.800 3.109.129 3.627.371 4.798.144 84,4% 

Kufstein 5.824.380 6.183.059 6.604.965 6.957.882 8.442.978 45,0% 

Landeck 2.425.305 2.612.866 2.957.212 3.331.054 4.122.476 70,0% 

Lienz 3.521.365 3.583.835 3.761.580 3.607.748 4.811.028 36,6% 

Reutte 1.246.240 1.232.480 1.446.737 1.540.682 2.123.856 70,4% 

Schwaz 4.869.736 4.773.419 5.223.445 5.691.001 7.222.015 48,3% 
       

Gesamt 48.308.538 50.607.066 53.335.569 56.906.092 72.661.247 50,4% 

Tabelle 36: Einnahmen in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

Anmerkung: 

Die stark steigenden Einnahmen im Jahr 2010 sind auf die Umstellung der Abrechnungsmodalitäten mit den Pensi-

onsversicherungsanstalten zurückzuführen (Legalzession von Pensions- und Pflegegeldzahlungen). In Folge dieser 

Umstellung von quartalsmäßige auf monatliche Abrechnung ergaben sich im Jahre 2010 rechnerisch Einnahmen für 

15 Monate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Einnahmen in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 
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Nettoaufwand in der privatrechtlichen Grundsicherung in ú  

 2006 2007 2008 2009 2010 
Entwicklung 

2006 auf 2010 

Innsbruck-Stadt 12.863.650 13.156.447 13.596.977 15.911.823 13.366.499 3,9% 

Imst 1.877.939 2.149.943 2.294.903 2.973.367 3.117.127 66,0% 

Innsbruck-Land 8.051.579 8.483.856 9.224.139 11.302.534 10.578.260 31,4% 

Kitzbühel 1.796.130 1.821.948 2.219.704 2.936.881 2.594.581 44,5% 

Kufstein 4.302.369 4.867.772 4.697.625 6.104.748 5.418.085 25,9% 

Landeck 2.015.916 1.852.388 2.180.744 2.747.365 2.593.633 28,7% 

Lienz 2.744.998 2.726.663 2.863.205 3.513.384 3.349.672 22,0% 

Reutte 614.486 795.002 1.148.420 1.097.025 1.231.709 100,4% 

Schwaz 4.053.950 3.682.082 4.506.628 5.320.170 4.502.047 11,1% 
       

Gesamt 38.321.017 39.536.101 42.732.345 51.907.297 46.751.614 22,0% 

Tabelle 37: Nettoaufwand in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Nettoaufwand in der privatrechtlichen Grundsicherung nach Bezirk 

 

 
Heimplätze gesamt 

Nettoaufwand je 
Heimplatz in ú  

 
2009 2010 2009 2010 

Innsbruck-Stadt 1.122 1.182 14.182 11.308 

Imst 365 379 8.146 8.225 

Innsbruck-Land 1.462 1.488 7.731 7.109 

Kitzbühel 438 440 6.705 5.897 

Kufstein 762 768 8.011 7.055 

Landeck 302 309 9.097 8.394 

Lienz 355 363 9.897 9.228 

Reutte 127 133 8.638 9.261 

Schwaz 486 492 10.947 9.151 

Tabelle 38: Nettoaufwand in der privatrechtlichen Grundsicherung je Heimplatz 
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3.5 Kurzzeitpflege, Tagespflege und Betreutes Wohnen 
 

Mit diesem Angebot wird einerseits ein Beitrag zur Entlastung von pflegenden Angehörigen geleistet und 

andererseits die Aktivierung von betreuungs- und pflegebedürftigen Personen forciert, um dadurch ein 

möglichst langes Verbleiben pflegebedürftiger Menschen zu Hause zu ermöglichen. 

 

Kurzzeitpflege 

Im Rahmen der Kurzzeitpflege gewährt das Land Tirol eine finanzielle Unterstützung zur Entlastung pfle-

gender Angehöriger von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Diese Leistung kann gewährt wer-

den im Fall der Verhinderung der Hauptpflegeperson, bei Inanspruchnahme einer Ersatzpflege in einem 

Altenwohn- oder Pflegeheim oder einer professionellen oder privaten ambulanten Ersatzpflege zu Hause, 

sowie in akuten Notsituationen nach einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt aufgrund einer akuten 

Erkrankung (zB Schlaganfall, Oberschenkelhalsbruch), wenn die Notwendigkeit einer Pflege in einem 

Alten- oder Pflegeheim oder durch eine professionelle Pflegekraft nach der Entlassung aus der Kranken-

anstalt notwendig ist (Übergangspflege). 

 

Die Zuschussleistung für die Kurzzeitpflege kann für folgende pflegebedürftige Personen gewährt wer-

den: 

Personen, die ein Landespflegegeld ab der Pflegestufe 3 beziehen und seit mindestens sechs Monaten 

vor Antragstellung von nahen Angehörigen zu Hause gepflegt werden und deren Hauptpflegeperson we-

gen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichtigen Gründen verhindert ist. 

Personen, die kein Pflegegeld oder ein (Bundes- oder Landes)pflegegeld der Stufen 1 oder 2 beziehen 

und sich nach einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt aufgrund einer akuten Erkrankung (zB 

Schlaganfall, Oberschenkelhalsbruch) in einer Notsituation befinden und daher zumindest einer vorüber-

gehenden Pflege in einem Altenwohn- oder Pflegeheim bedürfen. 

Gefördert werden nur Ersatzpflegemaßnahmen im Ausmaß von mindestens durchgehend vier Tagen, 

höchstens aber 28 Tage pro Jahr. Auf den Zuschuss besteht kein Rechtsanspruch. 

Die Bandbreite des Zuschusses bewegt sich bei einem monatlichen Nettoeinkommen bis ú 1.500,00, 

abhªngig von der Pflegegeldstufe zwischen ú 1.200,00 und ú 2.200,00. Bei hºheren Einkommen erfolgt 

eine Abstufung des Zuschusses, wobei ab einem monatlichen Nettoeinkommen von ¿ber ú 2.500,00 kein 

Zuschuss mehr geleistet wird.  

Diese Leistung wird von der Landesregierung im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung gewährt. Auf 

die Leistung besteht somit kein Rechtsanspruch. Die konkreten Voraussetzungen sind in der Richtlinie 

des Landes zur Förderung der Kurzzeitpflege für pflegebedürftige Personen
15

 geregelt. 

 

Tagespflege 

Neben dem Ausbau der Mobilen Dienste und der Schaffung von zusätzlichen Plätzen für Betreutes Woh-

nen sowie für die Kurzzeitpflege wird vor allem auch das Angebot der Tagespflege für pflege- und 

betreuungsbedürftige Personen in den Altenwohn- und Pflegeheimen sowie durch Anbieter von mobilen 

Pflegediensten als Alternative gesehen. 

Die Förderung von landesweiten Tagespflegeangeboten hat die Zielsetzung, einen Beitrag zur Aktivie-

rung von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen zu leisten und zur Entlastung von pflegenden An-

                                                      
15http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/soziales/gesetze 

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/soziales/gesetze
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gehörigen beizutragen. Durch dieses Angebot soll ein möglichst langes Verbleiben zu Hause gewährleis-

tet werden. 

Die Förderung des Landes für die Tagespflege beträgt maximal 50 % der von der Tiroler Landesregie-

rung landeseinheitlich festgesetzten Nettonormkostensätze. Diese Nettonormkosten belaufen sich im 

Jahr 2010 auf ú 70,00 netto ganztags sowie auf ú 40,00 netto halbtags. Die Förderleistungen werden in 

voller Höhe bis zu einem Nettomonatseinkommen des/der FörderungswerberIn von maximal ú 1.500,00 

pro Monat gewährt. Bei einem höheren monatlichen Nettoeinkommen erfolgt eine gestaffelte, prozent-

mªÇige Reduzierung der Fºrderleistung, wobei ab einem Einkommen von ú 2.500,00 kein Zuschuss 

mehr gewährt wird. Beim monatlichen Nettoeinkommen finden das 13. und 14. Monatsgehalt und das 

Landes- und Bundespflegegeld keine Berücksichtigung; im Gegensatz dazu werden auch keine monatli-

chen Fixausgaben in Abzug gebracht.  

Zusätzlich kann pro Förderungswerber für nachgewiesene, entgeltliche Fahrtendienste, die durch den 

Leistungsanbieter oder andere Dienstleister erbracht werden, ein Fahrtkostenzuschuss im Ausmaß von 

ú 5,00 pro Strecke gewährt werden. Die Förderung für die Tagespflege wird für maximal 150 Tage pro 

Person und Kalenderjahr gewährt, wobei angemerkt wird, dass ab 01.01.2011 die maximale Inanspruch-

nahme 200 Tage beträgt. 

Diese Leistung wird von der Landesregierung im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung gewährt. Auf 

die Leistung besteht somit kein Rechtsanspruch. Die konkreten Voraussetzungen sind in der Richtlinie 

des Landes zur Förderung der Tagespflege für pflege- und betreuungsbedürftige Personen in Tirol
16

 ge-

regelt. 

Im Jahr 2009 nahmen vier Organisationen am Pilotprojekt teil, um erste Erfahrungen mit der Tagespflege 

in Tirol zu sammeln. Die erfolgreiche Entwicklung dieser Einrichtungen machten es möglich, dass mit 

Jahresbeginn 2010 in den Regelbetrieb übergegangen werden konnte und bis Ende 2010 schließlich 13 

Organisationen Tagespflege in ihrem Leistungsspektrum angeboten haben. Es waren dies: 

 

S o z i a l -  u n d  G e s u n d -

h e i t s s p r e n g e l  
B e z i r k  P l ä t z e  

SGS Inzing Innsbruck-Land 12 

SGS Kufstein, Schwoich, Thiersee Kufstein 12 

SGS Längenfeld Imst 8 

SGS Mieminger Plateau Imst 6 

SGS Schwaz und Umgebung Schwaz 8 

SGS Seefelder Plateau Innsbruck-Land 8 

SGS Untere Schranne Kufstein 10 

A l t e n w o h n h e i m e  B e z i r k  P l ä t z e  

Altenwohnheim, Kitzbühel Kitzbühel 12 

Altenwohnheim, Kössen Kitzbühel 2 

Altenwohnheim, Westendorf Kitzbühel 5 

Haus Elisabeth, Silz Imst 4 

Nothburgaheim, Innsbruck Innsbruck-Stadt 6 

Wohnheim Reichenau, Innsbruck Innsbruck-Stadt 12 
   

Gesamt  105 

                                                      
16

 http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/soziales/gesetze 

http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/soziales/gesetze
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In Summe wurden im Jahr 2010 ingesamt 256 Personen im Rahmen der Tagespflege betreut, wobei 

diese Leistung zu 65,2 % (167 von 256) von Frauen in Anspruch genommen wurde. Weiters wurde fest-

gestellt, dass diese Leistung zu fast einem Drittel (31,6 %) von Personen mit Bezug der Pflegegeldstufe 2 

genutzt wurde.  

 

Betreute Personen 

 2010 

männlich 89 

weiblich 167 
  

Gesamt 256 

Tabelle 39: Betreute Personen in der Tagespflege 2010 

 

Tage in der Tagespflege nach Pflegegeldstufen 

 Personen Ganztage Halbtage 

Pflegegeldstufe 1 39 387 592 

Pflegegeldstufe 2 84 1.265 1.455 

Pflegegeldstufe 3 42 844 342 

Pflegegeldstufe 4 55 1.454 601 

Pflegegeldstufe 5 23 860 63 

Pflegegeldstufe 6 11 265 153 

Pflegegeldstufe 7 2 120 71 
    

Gesamt 256 5.195 3.277 

Tabelle 40: Geleistete Tage in der Tagespflege nach Pflegegeldstufen gegliedert 

 

Betreutes Wohnen 

Mit dem Leistungsangebot ĂBetreutes Wohnenñ soll vorwiegend ªlteren Menschen, die aufgrund ihrer 

erschwerten Lebenssituation und/oder allfällig auftretender Pflegebedürftigkeit nicht mehr zu Hause leben 

können, ein dauerhaft neues Wohnumfeld geboten werden. Ziel des Betreuten Wohnens ist der Erhalt 

der selbstständigen Lebensführung so lange wie möglich innerhalb dieser barrierefrei ausgestatteten 

Mietwohnung. Der Anbieter stellt bei Bedarf Hilfs-, Betreuungs- oder Pflegeleistungen über mobile Pfle-

gedienste oder über ein Altenwohn- und Pflegeheim, welche mit dem Land Tirol eine entsprechende Leis-

tungsvereinbarung haben, sicher. 

Das Angebot des Betreuten Wohnens hat weiters die Zielsetzung, die stationäre Aufnahme der KlientIn-

nen in einem Altenwohn- und Pflegeheim möglichst zu verhindern bzw. im Falle einer erforderlichen Dau-

erpflegeleistung die Verweildauer in einem Altenwohn- und Pflegeheim möglichst gering zu halten. 

Die bauliche Ausführung und Ausstattung der Wohnungen hat nach den in den geltenden Wohnbauförde-

rungsrichtlinien des Landes Tirol festgelegten Kriterien zu erfolgen und wird im Rahmen der Wohnbau-

förderung entsprechend unterstützt.   
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3.6 Grundsicherungsfonds/Mindestsicherungsfonds 
 

Zur Durchführung der Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände dient der nach §§ 31 ff. Tiro-

ler Grundsicherungsgesetz (nunmehr § 36 ff. Tiroler Mindestsicherungsgesetz) eingerichtete Grundsiche-

rungsfonds. Der Grundsicherungsfonds wird von der Landesregierung verwaltet. Zur Beratung der Regie-

rung ist ein Kuratorium, bestehend aus dem Vorstand der Abteilung Soziales und drei weiteren Mitglie-

dern aus dem Kreis der in der freien Wohlfahrt tätigen Einrichtungen, eingerichtet. Seit Inkraftreten des 

neuen Mindestsicherungsgesetzes ist Vorsitzender dieses Kuratoriums das für die Angelegenheiten der 

Mindestsicherung zuständige Regierungsmitglied.  

In der Praxis werden von diesem Fonds vor allem Miet- und Betriebskostenrückstände zur Vermeidung 

von Delogierungen, Kosten für notwendige Reparaturen oder Neuanschaffungen von Haushaltsgeräten, 

welche über die Grundsicherung/Mindestsicherung nicht abgedeckt werden können und teilweise unge-

deckte Arztrechnungen übernommen. 

Der Grundsicherungs-/Mindestsicherungsfonds gewährt einmalige nicht rückzahlbare Zuschüsse, jedoch 

keine Darlehen.  

Die Anzahl der in den Jahren 2006 bis 2010 beim Grundsicherungs-/Mindestsicherungsfonds genehmig-

ten Anträge sowie die dafür aufgewendeten Mittel sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die hohe 

Antragszahl im Jahre 2006 ergibt sich daraus, dass darin auch noch die Weihnachtsunterstützungen 

enthalten sind. Zudem wurden ab dem Jahre 2007 AntragstellerInnen, welche einen Anspruch auf eine 

Dauerleistung hatten, auf die zuständige Bezirkshauptmannschaft verwiesen und wurden aus dem 

Grundsicherung-/Mindestsicherungsfonds im wesentlichen nur mehr Leistungen in besonderen Notlagen 

gewährt, welche nicht über die Grundsicherung/Mindestsicherung abgedeckt werden konnten.  

 
 

Bewilligte Anträge 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Bewilligte Anträge 1.317 211 189 139 137 

Ausgaben ú 152.142 ú 46.551 ú 51.199 ú 37.053 ú 36.713 

Tabelle 41:  Anzahl der bewilligten Anträge sowie Höhe der Ausgaben des Grundsicherungsfonds/ 
Mindestsicherungsfonds 
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3.7 Bereich Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen  
(Tiroler Hilfswerk) 

 

Im Jahr 2008 wurde das Sachgebiet Tiroler Hilfswerk in die Abteilung Soziales eingegliedert und wird nun 

als Bereich Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen geführt. 

Der Hauptaufgabenbereich des Tiroler Hilfswerkes umfasst die Gewährung von einmaligen Unterstützun-

gen und die Abwicklung des Heizkostenzuschusses des Landes Tirol. 

 

Einmalige Unterstützungen 

Im Rahmen der Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen werden einmalige nicht rückzahlbare Unter-

stützungen, hauptsächlich bei Stromnachzahlungen, bei Betriebskostennachforderungen und Überbrü-

ckungshilfen für den Lebensunterhalt an Familien, AlleinerzieherInnen, MindestpensionistInnen, aber 

auch an alleinstehende Personen mit geringem Einkommen gewährt. Ab dem Jahre 2010 werden über 

den Landesvolksanwalt eingebrachte Unterstützungsansuchen zur Abwendung drohender Delogierungen 

in Zusammenarbeit mit dem ĂNetzwerk Tirolñ mitfinanziert. 

 

Anzahl der einmaligen Unterstützungen 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Bewilligte Anträge 1.623 1.572 1.245 1.178 1.270 

Ausgaben ú 139.319 ú 108.958 ú 115.545 ú 149.022 ú 152.010 

Tabelle 42: Gesamtanzahl der einmaligen Unterstützungen des Tiroler Hilfswerkes 

 

Heizkostenzuschuss 

Bis zum Jahre 2008 wurde der Heizkostenzuschuss nur MindestpensionistInnen bzw. Pensionsvor-

schussbezieherInnen mit Bezug der Ausgleichszulage gewährt; bis zum Jahr 2006 war der Heizkosten-

zuschuss durch den Bezug eines Pauschalbetrages oder in Form eines Gutscheines für Briketts, Holzbri-

ketts oder Holz möglich; ab dem Jahr 2007 wurde nur mehr ein einmaliger Pauschalbetrag ausbezahlt. 

Ab dem Jahre 2009 wurde der BezieherInnenkreis ausgeweitet. Zusätzlich zu den PensionistInnen sind 

nun auch AlleinerzieherInnen sowie Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften mit mindestens einem im 

gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Kind mit Anspruch auf Familienbeihilfe an-

spruchsberechtigt, soferne sie die neu festgesetzen Einkommensgrenzen (im Wesentlichen Ausgleichzu-

lagenrichtsatz plus geringfügiger Zuschlag) nicht übersteigen. 

Ab dem Jahr 2008 kann von den Bezirksverwaltungsbehörden zusätzlich ein Heizkostenzuschuss in be-

sonderen Härtefällen gewährt werden, wobei hiefür geringfügig höhere Einkommensgrenzen gelten.  

 

In den Jahren 2006 bis 2010 wurden folgende Heizkostenzuschüsse gewährt: 

Anträge, Höhe des Heizkostenzuschusses und Ausgaben 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Bewilligte Anträge 11.711 11.777 12.406 11.395 13.034 

Höhe Heizkostenzuschuss ú 115 ú 120 ú 200 ú 175,00 ú 175,00 

Ausgaben ú 1.346.765 ú 1.413.240 ú 2.481.200 ú 1.994.125 ú 2.280.950 

Tabelle 43: Anträge, Höhe des Heizkostenzuschusses und Ausgaben 

 



 
 
 

64 Mobile Dienste in Tirol 

4. Mobile Dienste in Tirol 

 

4.1 Allgemeines 
 

In Tirol werden Mobile Pflege- und Betreuungsdienste von 62 Sozial- und Gesundheitssprengel und von 

fünf Vereinen in Innsbruck erbracht. Des Weiteren bietet der Verein MOBITIK - Mobile Tiroler Kinder-

hauskrankenpflege in weiten Teilen des Landes Pflegedienste für Kinder an. 

Die Sozial- und Gesundheitssprengel stellen ein komplexes soziales Versorgungsnetz in den Tiroler Ge-

meinden dar und sind österreichweit in dieser territorialen Form einzigartig. Mit den 62 Sozial- und Ge-

sundheitssprengeln wird in Tirol eine flächendeckende Versorgung im Bereich der häuslichen Pflege und 

Betreuung erreicht bzw. sichergestellt. 

Mit 01.01.2010 kam es zu einer Neustrukturierung der mobilen Pflege und Betreuung in Tirol. Die 

Schwerpunkte dieser Neuausrichtung waren landesweit gültige Normkostensätze, landesweit einheitliche, 

sozial gestaffelte KlientInnenselbstbehalte und die Umstellung der Subventionsfinanzierung auf eine leis-

tungsorientierte Finanzierung. Die Leistungen der Mobilen Pflege sind nunmehr auch im Tiroler Mindest-

sicherungsgesetz entsprechend verankert.  

Die Hauptaufgabe der Mobilen Pflege- und Betreuungsorganisationen liegt in der Hauskrankenpflege und 

in der Heim- bzw. Haushaltshilfe. Weiters werden zB Essen auf Rädern, die Betreuung und Beratung 

pflegender Angehöriger und der Verleih von Heilbehelfen sowie weitere Aktivitäten in unterschiedlichem 

Ausmaß von den Organisationen angeboten. 

Das Land Tirol ist bestrebt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den anbietenden Organisationen 

das Angebot der Mobilen Pflege und Betreuung stetig auszubauen. Die mit Jahresbeginn 2010 erfolgte 

Systemumstellung bietet dafür die Grundlage, dass in Tirol auch in Hinkunft ein flächendeckendes und 

qualitativ hochwertiges Angebot für die Pflege und Betreuung von Menschen zu Hause gewährleistet 

werden kann. Damit soll sichergestellt werden, dass verstärkt pflegebedürftigen MitbürgerInnen die not-

wendigen Hilfestellungen zielgerichtet und bedürfnisorientiert angeboten werden können und so mög-

lichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglicht wird. 

Die Auflistung der Sozial- und Gesundheitssprengel und der Mobilen Vereine befindet sich im Anhang. 

 

4.2 KlientInnen 
 

Die Anzahl der von den Organisationen in den verschiedenen Lebenssituationen betreuten Personen 

stieg vom Jahre 2006 von 7.814 auf 8.322 im Jahre 2010. Der Rückgang bei der Anzahl der betreuten 

Personen von 2009 auf 2010 um rund 7 % ist dadurch bedingt, dass ab 2010 nur mehr jene  

Basisleistungen (Medizinische Hauskrankenpflege, Hauskrankenpflege, Haushaltshilfe und Erst/-

Beratungsgespräche) erfasst sind, welche mit dem Land Tirol verrechnet wurden. Allenfalls zusätzlich 

von den Organisationen erbrachte Leistungen (zB Essen auf Rädern) sind bei dieser Statistik nicht mehr 

erfasst.  

Ab dem Jahre 2009 wurde auch die Altersstruktur der gepflegten bzw. betreuten Personen erhoben, wo-

bei sich ergibt, dass rund 45 % der Personen der Altersgruppe der 81 ï 90-Jährigen angehören. 

Bei Betrachtung der Lebensumstände der gepflegten bzw. betreuten Personen fällt auf, dass rund 48 % 

allein lebend sind.  
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Tabelle 44: Betreute Personen der Mobilen Dienste nach Geschlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 30: Betreute Personen der Mobilen Dienste nach Geschlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 45: Betreute Personen der Mobilen Dienste nach Bezirk 

  

Betreute Personen 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Entwicklung 
2006 auf 2010 

männlich 2.459 2.651 2.808 2.978 2.741 11,5% 

weiblich 5.355 5.297 5.688 5.998 5.581 4,2% 
       

Gesamt 7.814 7.948 8.496 8.976 8.322 6,5% 

Betreute Personen nach Bezirk 

 
2006 2007 2008 2009 2010 Anteil 2010 

Innsbruck-Stadt 1.896 1.953 2.079 2.161 1.738 20,7% 

Imst 474 483 537 578 550 6,6% 

Innsbruck-Land 1.702 1.638 1.696 1.702 1.722 20,7% 

Kitzbühel 610 664 659 684 746 9,0% 

Kufstein 860 924 1.109 1.296 1.139 13,7% 

Landeck 299 330 409 452 487 5,9% 

Lienz 812 710 670 683 720 8,7% 

Reutte 264 282 278 314 242 2,9% 

Schwaz 897 964 1.059 1.106 978 11,8% 
       

Gesamt 7.814 7.948 8.496 8.976 8.322 100% 
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Abbildung 31: Betreute Personen der Mobilen Dienste nach Bezirk 

 

Altersstruktur der betreuten Personen 

 2006 2007 2008 2009 2010 Anteil 2010 

unter 41 241 225 219 252 201 2,4% 

41-50 224 258 268 292 214 2,6% 

51-60 378 368 421 445 431 5,2% 

61-70 843 834 922 987 838 10,1% 

71-80 1.898 1.977 2.048 2.134 1.923 23,1% 

81-90 3.204 3.311 3.660 3.988 3.792 45,5% 

90 + 946 837 897 870 923 11,1% 

ohne Angabe 80 138 61 8 0 0,0% 
       

Gesamt 7.814 7.948 8.496 8.976 8.322 100% 

Tabelle 46: Altersstruktur der betreuten Personen der Mobilen Dienste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Altersstruktur der betreuten Personen der Mobilen Dienste   
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Lebensumstände der betreuten Personen 

 
2006 2007 2008 2009 2010 Anteil 2010 

allein lebend  
allein, von Nachbarn/Fam. unterst. 

3.582 3.391 3.994 4.133 3.982 47,8% 

mit Partner zusammenlebend 1.549 1.718 1.839 2.093 2.238 26,9% 

bei der Familie lebend 1.896 2.017 2.005 1.949 2.102 25,3% 

keine Angaben 787 822 658 801 0 0,0% 
       

Gesamt 7.814 7.948 8.496 8.976 8.322 100% 

Tabelle 47: Lebensumstände der betreuten Personen der Mobilen Dienste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Lebensumstände der betreuten Personen der Mobilen Dienste 

 

 

Pflegegeldstufen der betreuten Personen 

 2009 2010 Anteil 2010 

kein Pflegegeldbezug* 2.361 2.255 27,1% 

Pflegegeldstufe 1 1.017 1.010 12,1% 

Pflegegeldstufe 2 1.841 2.105 25,3% 

Pflegegeldstufe 3 1.032 1.090 13,1% 

Pflegegeldstufe 4 970 972 11,7% 

Pflegegeldstufe 5 526 565 6,8% 

Pflegegeldstufe 6 203 250 3,0% 

Pflegegeldstufe 7 71 75 0,9% 

ohne Angabe 955 0 0,0% 
    

Gesamt 8.976 8.322 100% 

 *Antrag auf Pflegegeld gestellt 

Tabelle 48: Pflegegeldstufen der betreuten Personen der Mobilen Dienste 
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4.3 Leistungsstunden 
 

2009 wurden von den Leistungserbringern der Mobilen Dienste in Summe rund 650.000 Pflege- und 

Betreuungsstunden erbracht. Im Jahre 2010 waren es 629.816 Stunden. Hiezu wird jedoch darauf hin-

gewiesen, dass im Jahr 2009 teilweise Fahrzeiten sowie geleistete Stunden der Familienhilfe in den 

Betreuungsstunden enthalten waren. Seit dem Jahr 2010 werden die Familienhilfeleistungen nicht mehr 

mitfinanziert und daher werden diese Betreuungsstunden auch nicht mehr erhoben. Zudem werden die 

Fahrzeiten überwiegend nicht mehr gesondert erfasst, sondern diese werden im Rahmen von pauscha-

lierten Overhead-Kosten in die Stundensätze eingerechnet. Bei den für das Jahr 2010 ausgewiesenen 

Pflege- und Betreuungsstunden handelt es sich somit um echte Leistungsstunden an den KlientInnen, 

wodurch sich der Rückgang an erbrachten Leistungsstunden von 2009 auf 2010 erklärt. Der Rückgang 

bei den Leistungsstunden der medizinischen Hauskrankenpflege ist dadurch zu erklären, dass hier über-

wiegend nur mehr jene Stunden erfasst sind, bei welchen auch ein Sozialversicherungsträger diese Leis-

tung als solche mitfinanziert.  

 

Geleistete Betreuungsstunden* 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Entwicklung 

2006 auf 2010 

Med.Hauskrankenpflege 30.944 32.557 22.354 19.544 13.300 -57,0% 

Nichtmed. Hauskrankenpflege 341.594 337.233 367.038 346.800 335.822 -1,7% 

Heimhilfe 222.707 228.099 234.299 263.028 280.694 26,0% 

Familienhilfe 33.033 28.315 25.690 20.629 k.A.**  
       

Gesamt 628.278 626.204 649.381 650.001 629.816 0,2% 

Tabelle 49: Geleistete Betreuungsstunden der Mobilen Dienste 

*  in den Jahren 2006 - 2009 enthalten die Betreuungsstunden teilweise auch Fahrzeiten 

**  in den Jahren 2006 - 2009 wurde im Rahmen der geförderten Leistungen Familienhilfe durchgeführt, ab 2010  

 ist die Familienhilfe keine eigene Leistung mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34: Geleistete Betreuungsstunden der Mobilen Dienste 
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